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  Ein Wort vorweg


  Unangenehme und überflüssige Rechnungen im Briefkasten, Gespräche mit „hereingefallenen“ Familienmitgliedern, Freunden und Arbeitskollegen sowie Medienberichte – täglich werden wir aufs Neue mit „Abzocke“ konfrontiert. Zwar fehlt bis heute eine Definition des Begriffs, doch wissen wir oft aus eigener Erfahrung sehr gut, wie sich Wut und Enttäuschung anfühlen, wenn wir uns von einem gewieften Anbieter haben linken lassen und ins leere Portemonnaie oder auf das geräumte Konto blicken müssen.


  Wir sprechen immer dann von Abzocke, wenn ein Anbieter von uns Geld für etwas erhalten hat, für das er keine oder keine angemessene Gegenleistung geliefert hat. Meistens ist das Geschäft zustande gekommen, weil wir uns haben überrumpeln oder in die Irre führen lassen. Oft hat der Anbieter uns auch den Vergleich mit ähnlichen Produkten erschwert oder gar unmöglich gemacht. Erst später realisieren wir dann, dass es sich hierbei um leere Versprechen gehandelt hat und wir in eine Abzockefalle geraten sind. Warum, wieso und weshalb uns das passiert ist, lässt sich nicht immer nachvollziehen. Wir versuchen einfach, beim nächsten Mal nicht wieder in die gleiche Falle zu tappen.


  Mit der Abzocke scheint es ein wenig wie in der griechischen Mythologie zu sein, wenn der Held Herakles versucht, die Bestie Hydra zu töten. Für jeden Kopf, den er der Hydra mit dem Schwert abschlägt, wachsen zwei neue nach. Verbraucherschützer, Rechtsprechung und Gesetzgebung nehmen sich den immer neuen Formen der Abzocke an und versuchen, mit für den Verbraucher positiven Vorschriften wie Informationspflichten und Widerrufsrechten, aber auch mit wettbewerbsrechtlichen Regelungen die „schwarzen Schafe“ vom Markt zu drängen. Doch dem Ideenreichtum der Abzocker scheinen keine Grenzen gesetzt, da immer wieder neue Methoden auftauchen. Doch so pfiffig sind die angeblich gewieften Unternehmer oft gar nicht. Sie bedienen sich immer wieder gleicher Muster und passen diese an ein neues Produkt oder ein neues Medium an.


  Dieser kleine Ratgeber soll die gebräuchlichsten Methoden erläutern und Ihnen einen Überblick über die aktuellen Abzockefallen aufzeigen, damit Sie sich davor, aber auch vor neuen Abzocken schützen können.


  Für den Fall, dass Sie dennoch in eine Abzockefalle getappt sind, gibt es das notwendige juristische Hintergrundwissen sowie Musterbriefe und Hinweise, wo Sie weitere Hilfe finden können.


  Aufgepasst bei …


  Wenn Abzocke-Firmen Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchten, können sie dies auf unterschiedlichen Wegen tun. Wichtig ist, dass Sie bereits früh merken, dass der Anbieter ein arglistiges Spiel mit Ihnen treiben möchte.


  1. Briefe und Postwurfsendungen


  So ist Vorsicht geboten, wenn ein Gewinnversprechen oder andere Werbung in Ihrem Briefkasten liegt, insbesondere dann, wenn es sich nicht um die aktuellen Prospekte der Geschäfte aus der näheren Umgebung handelt, sondern Sie von einer unbekannten Firma angesprochen werden. Wettbewerbsrechtlich ist Werbung per Post nicht zu beanstanden. Die Firma zur Unterlassung auffordern können Sie nur mit einem Aufkleber am Briefkasten, mit dem Sie sich „Keine Werbung“ erbitten.


  Die Postwurfsendungen oder persönlich adressierten Briefe fordern Sie zumeist auf, eine teure 0900-Nummer anzuwählen, z. B. um einen Gewinn abzurufen. Wenn die Kostenhinweise beim Anruf korrekt erfolgen, müssen Sie die Gespräche im Regelfall bezahlen. Manchmal werden Sie auch schriftlich eingeladen, an einer Kaffeefahrt teilzunehmen oder sich einen Gewinn bei einer Veranstaltung abzuholen. In beiden Fällen erwartet Sie eine Verkaufsveranstaltung, bei der Sie Ware erwerben sollen, die Sie möglicherweise gar nicht benötigen oder anderweitig günstiger oder in besserer Qualität erhalten. Schließen Sie auf einer solchen Verkaufsveranstaltung einen Vertrag ab, haben Sie nach den Vorschriften über Haustürgeschäfte die Möglichkeit zum Widerruf innerhalb von zwei Wochen.


  2. E-Mails


  Immer mehr Anbieter bedienen sich der kostengünstigeren Werbepost und senden Ihnen unaufgefordert E-Mails. Wenn Sie nicht dem Newsletter des Unternehmens zugestimmt haben, sprechen wir von Spam. Spam-E-Mails verstoßen gegen das Wettbewerbsrecht und können von der Verbraucherzentrale abgemahnt werden. Entdecken Sie beim Blick in Ihr E-Mail-Postfach vermeintlich tolle Angebote wie „Sie haben gewonnen“, „Gratis“, „Wichtig“, „Sofort öffnen“ oder auch einen Betreff mit sexuellem Bezug, so sollen diese Schlüsselwörter Sie einladen, die E-Mail zu öffnen. Oft enthalten die angehängten Dateien Viren. Vorsicht ist auch geboten, weil die E-Mails häufig Links zu kostenpflichtigen Seiten beinhalten oder Sie zum Anruf einer teuren 0900-Rufnummer veranlassen sollen, was im Zweifelsfall von Ihnen zu bezahlen ist. Gerne versuchen Anbieter auch, Sie mit Worten wie „Einmalig günstig“ und „Schnäppchen“ davon zu überzeugen, eine Bestellung zu tätigen. Wollten Sie eigentlich gar nichts kaufen oder aber etwas Ähnliches kaufen und vorab noch die besten Preise vergleichen, ist Vorsicht geboten. Mit einem Mausklick schließen Sie schnell einen Vertrag ab, von dem Sie sich ggf. nur innerhalb von zwei Wochen lösen können, wenn die Voraussetzungen für einen Widerruf nach dem Fernabsatzrecht gegeben sind.


  3. Internet


  Auch wenn Sie selbst im Internet surfen und über Suchmaschinen auf Seiten von Anbietern gelangen, ist Vorsicht geboten. Schnell ist der entscheidende Mausklick voreilig passiert. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie den Vertrag binnen zwei Wochen – oder binnen eines Monats, wenn der Unternehmer Sie erst nach Vertragsschluss über Ihre Rechte informiert hat – nach dem Fernabsatzrecht widerrufen. Auch wenn sich die Vertragsbestimmungen am Bildschirm schlecht lesen lassen und Sie am liebsten mit einem Klick bestätigen wollen, alles gelesen zu haben, lesen Sie aufmerksam, was und worauf Sie sich einlassen, speichern Sie die Informationen auf Ihrem PC und drucken Sie sie ggf. aus. Bei längerfristigen Verträgen, z. B. Partnerbörsen im Internet oder Zeitschriftenabos, sind Kündigungsfristen zu beachten, um nicht länger als geplant Kunde zu bleiben.


  
    4. Fernsehen


    Fernsehen kann Sie teuer zu stehen kommen. In immer mehr Sendungen werden Gewinnspiele oder Abstimmungen über Kandidaten durchgeführt, indem eine teure 0137-Nummer anzuwählen ist oder eine kostspielige → Premium-SMS versendet werden soll.

  


  Informiert Sie der eingeblendete Werbetext oder eine Ansage über die Kosten des Gesprächs, werden Sie die Telefonrechnung in vielen Fällen begleichen müssen. Hat aber Ihr minderjähriges Kind die Anrufe getätigt oder haben Sie sonst Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Rechnung, holen Sie am besten juristischen Rat ein. Gleiches gilt im Übrigen, wenn Sie im Videotext an einem Flirt oder Chat teilnehmen und dafür → Mehrwertdienste-Rufnummern anrufen oder ansimsen sollen. Haben Sie hingegen bei einem Shoppingsender eine Ware bestellt, haben Sie die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen – oder wenn der Unternehmer Sie erst nach Vertragsschluss über Ihre Rechte informiert hat: binnen eines Monats – nach dem Fernabsatzrecht zu widerrufen. Die Frist beginnt mit der Lieferung der Ware.


  5. Telefon


  Werbeanrufe sind bei Abzockern sehr beliebt, aber unlauter. Gleiches gilt auch, wenn die Abzocke-Firma Sie nicht persönlich anruft, sondern über einen Zufallsgenerator anrufen lässt. Trotzdem sind die am Telefon abgeschlossenen Verträge erst einmal wirksam. In den meisten Fällen haben Sie aber die Möglichkeit, sich von diesen Verträgen durch einen Widerruf binnen zwei Wochen zu lösen.


  
    6. Haustür


    Es klingelt an der Haustür und einen Moment später stellen Sie fest, dass Sie sich von einem geschickten Außendienstmitarbeiter ein Elektrogerät, einen Vertrag über Telefon und Internet oder eine Reihe Lexika für mehrere tausend Euro haben verkaufen lassen. Weil Sie von einem solchen Vertragsschluss überrumpelt wurden, haben Sie im Regelfall die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, sich binnen zwei Wochen vom Vertrag zu lösen.

  


  7. Auf der Straße


  Ähnliches gilt, wenn Sie auf der Straße angesprochen wurden und sich zu einem unüberlegten Vertragsschluss haben verleiten lassen. Auch hier greift der Überrumpelungsschutz der Haustürgeschäfte. Danach können Sie Ihre Vertragserklärung binnen zwei Wochen gegenüber dem Anbieter widerrufen. Achten Sie darauf, dass Sie sich eine Durchschrift des Vertrags einschließlich der Widerrufsbelehrung aushändigen lassen! Hat der Anbieter zudem nicht die erforderliche Erlaubnis, den Bürgersteig oder die Fläche vor dem Bahnhof für seine Vertriebstätigkeit zu nutzen, sollten Sie nicht zögern, das zuständige Ordnungsamt zu informieren.


  
    8. Zeitungsannoncen


    Zeitungsannoncen versprechen viel und halten manchmal nur wenig. Seien Sie vorsichtig, wenn eine ungewöhnlich gute Leistung für eine geringe Gegenleistung angeboten wird. Ob Sie in Heimarbeit einen üppigen Stundenlohn erhalten sollen, Ihr Auto mit Werbung Geld verdienen soll oder ein toll klingender Partner in der Kontaktanzeige auf Sie wartet – oft sollen Sie auf die Fährte gelockt werden, teure 0900-Nummern anzurufen, Warenbestellungen zu tätigen oder andere Verträge abzuschließen.

  


  Abzockemuster


  Abzockemethoden kommen in einem immer neuen Gewand daher. Dahinter verbergen sich aber oft gleiche Muster, die nur auf ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung oder ein anderes Medium (statt „gelber Post“ per E-Mail oder Telefon) angewendet werden. Die wichtigsten Abzockemuster finden Sie hier.


  1. Baukasten-Preisgestaltung


  Geworben wird mit einem unverschämt günstigen Preis für eine Ware oder Dienstleistung. Egal, ob es sich um eine Flugbuchung, einen Küchenkauf, einen Umzug oder eine Bestattung handelt – jedes kleine Extra, jede Änderung oder Erweiterung des Vertrags müssen Sie eigens bezahlen. Wenn Sie sich nicht von reißerischen Angeboten einfangen lassen, sondern bei mehreren Anbietern die Preise für alle gewünschten Leistungen vergleichen, ersparen Sie sich manch böse Überraschung.


  2. Unbestellte Waren und Dienstleistungen


  Immer wieder versuchen unseriöse Anbieter, Ihnen Waren zuzusenden, die Sie nicht bestellt haben. Seit dem Jahr 2000 ist gesetzlich geregelt, dass Sie die Ware weder zu bezahlen noch aufzubewahren haben. Sie müssen die Ware auch nicht zurücksenden und können Sie sogar gebrauchen. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn es sich offensichtlich um eine fehlgeleitete Zusendung handelt oder Sie eine ähnliche Ware bei dem Anbieter bestellt haben, die derzeit nicht lieferbar ist. Anderen Anbietern können Sie getrost die „kalte Schulter“ zeigen, wenn Sie die Ware nicht zahlen. Senden Sie die Ware dennoch zurück, sollte klar sein, dass ein Anbieter Ihnen das gezahlte Porto sicherlich nicht freiwillig erstattet.


  3. „Gewinne“ und „Gratis“


  „Sie haben gewonnen“ und „Gratis“ – diese Schlagwörter gehören zum Lieblingswortschatz von Abzocke-Firmen. Ihnen sollten sofort die Ohren klingeln. Seien Sie vorsichtig und werfen Sie in der Vorfreude auf eine Gratisleistung nicht alle Bedenken über Bord. Wählen Sie keine teuren Rufnummern an, nehmen Sie nicht an Kaffeefahrten teil und tätigen Sie keine Bestellungen. Zu verschenken haben diese Firmen bestimmt nichts und am Ende gewinnt immer nur einer – der Abzocker.


  4. Abofallen


  Sicherlich freut sich ein Anbieter, wenn Sie einen Vertrag mit ihm schließen. Gerne möchte er Sie auch als Kundin oder Kunden behalten und versucht, ein Abonnement mit Ihnen zu vereinbaren, damit er länger etwas von Ihnen hat. Ergänzt wird das Ganze zumeist durch eine Verlängerungsklausel, sodass Sie besonders auf die Kündigungsfristen Acht geben müssen, um nicht länger im Vertrag zu bleiben als geplant. Wenn Sie einen Vertrag abschließen, sollten Sie daher genau lesen, wozu Sie sich verpflichten und vor allem, ob es sich um eine einmalige oder eine längere Angelegenheit – z. T. von bis zu zwei Jahren – handelt. Gerade bei den Abofallen im Internet werden die Laufzeiten verschleiert oder nur in den AGB genannt, um Sie in die Irre zu führen.


  5. Vermittlungsverträge


  Ob Sie versuchen, einen Kredit ohne Schufa-Auskunft zu bekommen, man Ihnen eine provisionsfreie Versicherung anbietet oder Sie einen Partner über eine Agentur finden möchten: Sie schließen unabhängig von der eigentlichen Vertragsleistung einen Vermittlungsvertrag ab. Nicht bei allen Verträgen können Sie die Zahlung verweigern, wenn der gewünschte Erfolg nicht eingetreten ist. Haben Sie den Vertrag in Ihrer Wohnung geschlossen, besteht meist ein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Haustürgeschäfte; bei im Fernabsatz, d. h. per Telefon, Brief, Fax, E-Mail oder Internet abgeschlossenen Verträgen besteht ebenfalls ein Widerrufsrecht von zwei Wochen. Besser jedoch ist es, vor Vertragsschluss zu prüfen, ob Sie die gewünschte Leistung tatsächlich für die genannte Vergütung in Anspruch nehmen wollen.



    6. Drohkulisse


    Wenn Sie in eine Abzockefalle getappt sind und der Anbieter Geld von Ihnen verlangt, wird er versuchen, Sie mit Worten wie „Letzte Mahnung vor dem Mahnbescheid“, „Gerichtsvollzieher“, „Schufa-Eintrag“ und „Lohnpfändung“ zur Zahlung zu bewegen. Haben Sie keine Leistung in Anspruch genommen oder Ihre Vertragserklärung form- und fristgerecht widerrufen, schreiben Sie dem Anbieter einmal per Einschreiben, warum Sie die Zahlung verweigern. Sitzt der Anbieter im Ausland und gibt nur eine Postfachadresse an, reicht ein Schreiben per E-Mail. Sobald sich dann ein Inkassobüro oder Rechtsanwalt einschaltet, haben Sie eine ladungsfähige Anschrift, an die Sie ein Einschreiben senden können. Danach müssen Sie nicht auf jedes Anschreiben reagieren. Handlungsbedarf ist nur dann geboten, wenn Ihnen Post vom Gericht zugestellt wird. Hierbei handelt es sich meistens um einen Mahnbescheid (am gelben Umschlag zu erkennen), gegen den innerhalb von zwei Wochen Widerspruch eingelegt werden muss. Versäumen Sie diese Frist, kann der Anbieter unter Umständen einen vollstreckbaren Titel bekommen, gegen den Sie sich kaum noch wehren können.



  Abzockemethoden von A-Z


  Abzockemethoden scheinen Trends zu unterliegen. Die Abzockemuster sind ähnlich; unterschiedlich sind jedoch die verschiedenen Ausgestaltungen. Hier finden Sie die derzeit populärsten Methoden sowie Ereignisse und Personengruppen, bei denen Abzocker häufig aktiv sind.


  0900er-Nummern


  Anrufe bei 0900-Telefonnummern (bis 2006: 0190-Nummern) kosten deutlich mehr als normale Telefonate. Auf die genauen Kosten müssen Sie im Vorfeld hingewiesen werden. Da viele Verbraucher vorsichtiger geworden sind, teure Rufnummern anzuwählen, verwenden Unternehmen bei Stellenanzeigen oder Anzeigen von Erotikangeboten zunächst oft normale Festnetznummern, um Sie dann bei Kontaktaufnahme auf eine 0900er-Nummer zu verweisen. Wählen Sie die Nummer dann an, haben Sie das Gespräch regelmäßig zu bezahlen. Allerdings gelten für Angebote mit 0900-Nummern gesetzliche Preisobergrenzen. So darf ein Anruf nicht teurer sein als 3 Euro pro Minute oder 30 Euro pro Gespräch, wenn der Anbieter statt des Zeittaktes einen Pauschaltarif wählt. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn Sie vorher eine vierstellige PIN-Nummer eingegeben haben, die Sie vom Anbieter erhalten haben. Nach einer Stunde wird jedes 0900-Gespräch zudem automatisch getrennt. Erscheint Ihnen Ihre Telefonrechnung überhöht und vermuten Sie dahinter eine 0900-Nummer, erheben Sie zügig Einwendungen gegenüber dem Anbieter und fordern Sie einen Einzelverbindungsnachweis sowie ein technisches Prüfprotokoll an. Bei Zweifeln über die Rechtmäßigkeit der Forderung sollten Sie sich an die Verbraucherzentrale oder die Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de) wenden.


  
    0137-Nummern


    Telefonnummern, die mit 0137 beginnen, sind ebenfalls besonders kostenpflichtige Rufnummern, sog. Mehrwertdienste-Rufnummern. Sie werden häufig als Televote-Nummern von TV-Sendern für Gewinnspiele oder Zuschauerabstimmungen verwendet. Sicherlich kann es verführerisch sein, am Telefon immer wieder die Wahlwiederholungstaste zu drücken, um seine Chancen für das Gewinnspiel zu erhöhen oder den Lieblingskandidaten der TV-Show zu unterstützen. Haben Sie 0137-Nummern gewählt, so sind die Gespräche im Regelfall von Ihnen zu bezahlen, auch wenn Sie sich hinterher nicht mehr daran erinnern können, so oft angerufen zu haben.

  


  0137-Nummern werden aber auch als Abzocke genutzt, indem Unternehmer systematisch Mobiltelefone anrufen und es einmal klingeln lassen, damit auf den Mobiltelefonen ein „Anruf in Abwesenheit“ erscheint. Der Angerufene ruft dann den vermeintlichen Anrufer zurück. Da der Anruf tatsächlich aufgebaut worden ist, wird es schwierig, sich gegen eine Forderung des Telekommunikationsunternehmens zu wehren. Besser ist es daher, Sie prüfen, ob Ihnen der Anrufer bekannt ist, bevor Sie sich zu einem Rückruf entscheiden. Ein Anrufer, der tatsächlich etwas von Ihnen möchte, wird eine Nachricht auf Ihrer Mailbox hinterlassen oder es ein zweites Mal versuchen.


  
    Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)


    Ist es zum Vertragsschluss gekommen und gibt es Unstimmigkeiten, berufen sich Unternehmen gerne auf ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), in denen die für Sie nachteilige Regelung enthalten sein soll. Doch aufgepasst: Allgemeine Geschäftsbedingungen, das „Kleingedruckte“, haben keinen Gesetzescharakter, sondern sind vom Anbieter festgelegte Regelungen, die sich auf Preise, Lieferfristen, Reklamationsrechte oder Haftungsfragen beziehen können. AGB gelten jedoch nur dann als „wirksam vereinbart“, wenn Sie bei Vertragsschluss ausdrücklich auf die Bedingungen hingewiesen worden sind, Sie Gelegenheit hatten, die AGB zur Kenntnis zu nehmen, und Sie dem Kleingedruckten zugestimmt haben. Ob es ausreicht, die AGB sichtbar auszuhängen, oder eine Vertragsunterschrift erforderlich ist, kommt auf den Einzelfall an.

  


  Wichtig ist, dass längst nicht alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen komplett gültig sind. Viele Klauseln sind überraschend, d. h. so ungewöhnlich, dass Sie bei Abschluss des Vertrags nicht damit zu rechnen brauchen. Manche Bestimmungen sind als intransparent zu bewerten, oder benachteiligen Sie unangemessen. Solche Klauseln sind angreifbar, weil sie zu massiv in Ihre gesetzlich garantierten Rechte ein greifen. Haben Sie Zweifel, ob eine Klausel wirksam ist, holen Sie sich juristischen Rat ein.


  
    Altkleidersammlung


    Meistens liegen die Zettel im Briefkasten, die Altkleidersammlungen ankündigen. Bei dem Altkleidermarkt handelt es sich um ein lukratives Geschäft, bei dem viele Firmen mitmischen. Zwar wird Ihr Konto nicht direkt geplündert, wenn Sie Ihre aussortierten Textilien in eine Altkleidersammlung geben. Wenn Sie dies für einen guten Zweck tun möchten, sollten Sie sich vergewissern, dass eine karitative Organisation oder Kleiderkammer, wie sie oft von Kirchen betrieben wird, davon profitiert. Denn damit ist ein besserer Zweck getan als einem fremden Unternehmen in dessen Tasche zu wirtschaften.

  


  
    Auto-Werbung


    „Ihr PKW kann Geld verdienen“ – insbesondere in Zeitungsannoncen finden Sie das verlockende Angebot, dass Sie Ihren PKW mit Werbung bekleben lassen können und dafür ein üppiges Honorar kassieren. Kontaktieren Sie die annoncierende Firma – ggf. sogar über eine teure 0900-Nummer –, lädt der Anbieter Sie zu einem Besuch in seine Geschäftsräume ein.

  


  Ihre Bedenken, ob auch Ihr altes Blechschätzchen für eine Werbung geeignet ist, weiß er schnell auszuräumen. So entschließen Sie sich, für die Vermittlung Ihres PKWs an eine Werbeagentur eine dreistellige Bearbeitungsgebühr zu zahlen. Können Sie diese Bearbeitungsgebühr nicht bezahlen, wird Ihnen häufig angeboten, dass Sie die Kosten auch durch Abschluss eines Zeitungs- oder Zeitschriftenabos, für das der Anbieter dann die Provision vom Zeitungsvertrieb erhält, bezahlen können. Der Anbieter trägt die Daten Ihres PKWs in eine Datenbank, z. B. im Internet, ein, aus der sich interessierte Unternehmen die gewünschten PKW heraussuchen können. Eine Erfolgsgarantie dafür, dass ein Unternehmen tatsächlich auf Ihrem PKW werben will, gibt es freilich nicht. Da die Dienstleistung durch das Einpflegen der Daten in die Datenbank zur Verfügung gestellt und der Abschluss eines Werbevertrags vom Anbieter nicht versprochen wird, ist es schwierig, einen solchen Vertrag rechtlich anzugehen. Lassen Sie daher am besten die Finger von Verträgen, bei denen Sie Geld verdienen möchten, aber in Vorleistung gehen müssen.


  
    Bestattung


    Der Tod eines nahe stehenden Angehörigen ist schmerzlich genug. Da möchten Sie darauf vertrauen, dass das von Ihnen ausgewählte Bestattungsinstitut die Beerdigung pietätvoll erledigt. Doch auch in dieser Branche gibt es schwarze Schafe. So werben manche Unternehmen mit einer besonders kostengünstigen Bestattung – ein Angebot, das es im Hinblick auf die vielen Kosten im Zusammenhang mit einem Todesfall sicherlich zu prüfen lohnt. Doch manchmal entpuppt sich das vermeintliche Schnäppchen als eine äußerst teure Angelegenheit. Jeder Sonderwunsch wird mit einem besonders erheblichen Preisaufschlag berechnet. Aufgefallen ist z. B. ein Unternehmen, das die Rechnungssumme um knapp 50 Prozent erhöhen wollte, weil der – im Übrigen normalgewichtige und durchschnittlich große Verstorbene – viel zu schwer für den Standard-Sarg gewesen sei.

  


  Neuerdings erhalten viele Angehörige von Verstorbenen Post vom „Bundesanzeiger für Bestattungen“, der anbietet, den Namen des Verstorbenen in ein Register aufzunehmen. Der beigefügte Überweisungsträger und die enge Zahlungsfrist suggerieren eine Pflicht zur Bezahlung. Doch aufgepasst: Ein Muss zur Veröffentlichung des Namens gibt es ebenso wenig wie eine Zahlungsverpflichtung – hier soll nur abkassiert werden.


  Bedenklich ist auch die Koppelung von Versicherungsverträgen über eine Bestattungsvorsorge mit einem Vertrag mit einem bestimmten Bestattungsunternehmen. Vielfach wissen die Hinterbliebenen nichts von einer entsprechenden Vereinbarung. Wenn Sie dann beim Versicherer die Leistungen aus der Sterbegeldversicherung verlangen und überrascht feststellen müssen, dass ein Vertrag mit einem Bestattungsunternehmen bestand, haben Sie nicht unerhebliche Abzüge des Sterbegeldes hinzunehmen (→ Verträge mit Verstorbenen).


  Branding


  Bei manchen neuen Handys sind einzelne Tasten bereits mit eigenen Online-Angeboten des Mobilfunkanbieters belegt. Man spricht dann von „Branding-Handys“. Bei diesen Handys kann ein versehentlich ausgeführter Druck auf die Taste einen kostenpflichtigen Internetzugang aktivieren. Leider werden Sie die aufgelaufenen Mehrkosten erst beim Blick auf die Rechnung bemerken. Ob diese aufgezwungene Funktion einen Mangel darstellt, der Sie zur Reklamation des Handys berechtigt, oder ob gegen Entgelt eine derart kostenträchtige Software gelöscht werden kann, ist problematisch. Besser ist es in jedem Fall, vor dem Kauf darauf zu achten, dass Sie ein Gerät ohne programmierte Online-Tasten erwerben.


  Cold Calling


  Der Begriff Cold Calling bezeichnet unerwünschte Anrufe, mit denen Anbieter versuchen, mit Ihnen am Telefon Verträge über Lotterielose, Versicherungen, Zeitschriften, DSL-Leitungen etc. abzuschließen. Solche Anrufe sind nicht erlaubt und können wettbewerbsrechtlich geahndet werden. Leider sind die abgeschlossenen Verträge aber dennoch wirksam, sodass Ihnen nur die Möglichkeit bleibt, den Vertrag binnen zwei Wochen zu widerrufen. Dies gilt mittlerweile auch für Zeitschriftenverträge (Abos). Trotz der Möglichkeit, sich wieder vom Vertrag zu lösen, ist es aber am besten, von vornherein Vertragsangeboten am Telefon mit einem klaren „Nein“ zu begegnen und sich vor Ort oder im Internet über das jeweilige Produkt oder die Dienstleistung zu informieren, wenn sie denn tatsächlich gewünscht ist.


  
    Datenklau


    Insbesondere im Internet werden häufig Sach- und Geldgewinne ausgelobt. Die versprochenen Spielekonsolen und Digitalkameras sollen Sie nicht nur darüber hinwegtäuschen, dass die angewählte Internetseite ggf. kostenpflichtig ist, sondern man versucht damit auch, an Ihre persönlichen Daten zu kommen, um die Kosten für die Nutzung der Internetseite bei Ihnen besser durchsetzen zu können.

  


  Seien Sie daher am besten zurückhaltend mit der Herausgabe Ihrer Daten. Verzichten Sie vor allem darauf, Ihre Bankverbindung für einen „möglichen Geldgewinn“ anzugeben, um betrügerischen Abzockern nicht die Möglichkeit zu geben, Ihr Konto leer zu räumen.


  Datenverkauf


  Auch für „normale“ Werbung sollten Sie zurückhaltend mit der Weitergabe Ihrer persönlichen Daten sein, da die Daten den Anbietern helfen, ihre Werbung so gezielt wie möglich an Sie zu richten. Adressen mit Angaben über Ihr Einkaufsverhalten, Ihre Hobbys etc. sind vielen Anbietern bares Geld wert. Fühlen Sie sich von persönlich adressierten Werbesendungen belästigt, können Sie der Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten zu Werbezwecken oder für die Markt- und Meinungsforschung widersprechen (→ Musterbrief 6a). Nach § 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) muss sich jede Firma an dieses Nutzungsverbot halten und riskiert im Falle der Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld. Wenn Sie wissen möchten, welche Daten über Sie bei einem Unternehmen gespeichert sind, haben Sie zudem gemäß § 34 BDSG die Möglichkeit, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten gespeichert sind und woher das Unternehmen diese Daten hat (→ Musterbrief 6b). Wenn Sie sich gegen Werbung per Post wehren möchten, können Sie sich auf die sog. Robinsonliste des Deutschen Direktmarketing Verbands (DDV) (→ Adresse im Anhang) setzen lassen. Bei Firmen, die nicht Mitglied des DDV sind, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, die Firma schriftlich – am besten per Einschreiben mit Rückschein – aufzufordern, zukünftig die Zusendung von Werbematerial zu unterlassen.


  
    Drückerkolonnen


    Es klingelt, Sie öffnen: Ein junger Mann steht vor Ihnen, der erzählt, er sei gerade aus dem Gefängnis entlassen worden und versuche, sich eine neue Existenz aufzubauen. Sie fühlen Mitleid, als Sie hören, dass sein Chef ihm kündigen würde, wenn er nicht gerade Ihnen das Zeitschriftenabonnement oder den Telefonanschluss verkaufe.

  


  Offensichtlich haben Sie es mit einer sog. Drückerkolonne zu tun, also mit einem Verkäufer im Außendienst, der oft außerhalb der gesetzlichen Regelungen für Haustürgeschäfte und ohne die geltenden Schutzbestimmungen des Handelsvertreterrechtes Waren und Dienstleistungen verkauft oder Spenden einwirbt. Auch wenn das „Neinsagen“ hier besonders schwerfällt – Sie sind nicht herzlos, wenn Sie konsequent ablehnen. Denn der Einzige, dem Sie ansonsten etwas Gutes zu, ist der Chef der Drückerkolonne, der seine Mitarbeiter unter oft katastrophalen Umständen beschäftigt.


  Elektronotdienste


  Ist abends oder am Wochenende eine Elektroreparatur unumgänglich, können Sie einen Elektronotdienst anrufen. Manche Notdienste nutzen Ihre Situation aus und präsentieren Ihnen überraschend hohe Rechnungen. Es empfiehlt sich daher, einen Elektronotdienst anzurufen, der sich in Ihrer Nähe befindet, damit Fahrtkosten gespart werden können. Wenn sich Unternehmen in den Branchenbüchern so präsentieren, als hätten sie ihren Sitz in unmittelbarer Nähe zu Ihrer Wohnung und auf der Rechnung tauchen plötzlich ein weit entfernter Ort und höhere Fahrtkosten auf, brauchen Sie nach ständiger Rechtsprechung nur die An- und Abfahrtskosten für die Fahrt innerhalb der Ortsgrenzen zu zahlen. Darüber hinausgehende Beträge können Sie von der Rechnung streichen. Außerdem sollten Sie den Preis schon am Telefon erfragen.


  Erotik


  Erotik ist noch immer ein mit Scham behaftetes Thema. Daher haben Abzocker hier ein leichteres Spiel. Die Abzockemethoden sind vielfältig. Besonders häufig ist die Werbung mit hübschen, leichtbekleideten Frauen, die möglicherweise mit einer Kontaktanzeige und einer normalen Rufnummer erscheinen. Häufig werden Sie bei der Anwahl dann auf eine teure 0900-Nummer verwiesen. Ähnlich funktioniert die Abzocke, wenn statt teurer Telefonnummern kostenexplosive Premium-SMS-Nummern (→ Premium-SMS) angewählt werden sollen.


  Andere Anbieter lassen sich hingegen auf der angegebenen Festnetznummer anrufen und rufen Sie mittels der übertragenen Rufnummer wenige Tage später zurück, um nach Ihrer Adresse (z. B. für einen „Gewinn“) zu fragen. Verraten Sie dem Anrufer dann Ihre Adresse, können Sie sicher sein, dass Ihnen nach kurzer Zeit eine Rechnung ins Haus flattert, mit der Sie die Nutzung eines Erotikangebots bezahlen sollen. Egal, ob Sie die Leistung genutzt haben oder nicht – der Anbieter spekuliert darauf, dass Sie aus Scham zahlen oder damit Sie Ihrem Partner/Ihrer Partnerin nicht verraten müssen, dass Sie aus Neugier die Erotiknummer einmal angewählt haben.


  Besonders perfide ist die Masche von manchen Anbietern, in Todesanzeigen nach Verstorbenen zu suchen, um den Hinterbliebenen Erotikartikel oder eine Rechnung über die angebliche Inanspruchnahme von erotischen Dienstleistungen zu schicken, die der Verstorbene kurz vor seinem Ableben noch bestellt haben soll (→ Verträge mit Verstorbenen). Lassen Sie sich in diesen Fällen den vermeintlichen Vertragsschluss nachweisen!


  
    Faxabrufe


    Mehr Hartz IV kassieren? Kredit ohne Schufa? Als Model Geld verdienen? Vor allem im Videotext der Fernsehsender sieht man häufig das Angebot reißerischer Informationen.

  


  Doch klicken Sie die angegebene Videotextseite an, finden Sie statt der gewünschten Infos nur den Hinweis auf einen kostenpflichtigen Faxabruf. Für die Anwahl einer teuren → 0900-Nummer erhalten Sie Informationen, die Sie anderenorts, z. B. durch eigene Recherche im Internet, besser und vor allem günstiger erhalten können.


  Fliegende Händler


  Manche Handwerker und Händler reisen von Stadt zu Stadt, um ihre Dienste und Waren an der Haustür und/oder auf Märkten anzubieten. Von dem Anbieter haben Sie allenfalls eine Mobilfunkrufnummer und nur selten eine Adresse. Verlangt er überhöhte Preise für seine Arbeiten oder Waren oder ist das Gelieferte mangelhaft, nutzen Ihnen Ihre Rechte auf Widerruf vom Vertrag oder das Recht auf Reklamation nur wenig. Im Zweifel zahlen Sie doppelt, wenn Sie die Arbeit noch einmal in Auftrag geben oder die Ware erneut kaufen müssen.


  
    Flugbuchung


    Flug nach London ab 1 Euro?! Derartige Werbung ist nicht mehr zulässig. Heute müssen die Fluggesellschaften Steuern und Zuschläge angeben, sodass nur noch mit dem Gesamtpreis geworben werden darf. Doch aufgepasst! Nicht selten versuchen Fluggesellschaften bei günstigen Flügen, den kleinen Preis durch Zusatzleistungen anzuheben, wie für die Gepäckaufgabe, Sitzplatzreservierung, bestimmte Menüs etc.

  


  Gewinnmitteilungen


  „20.000 Euro nur für Sie, liebe Frau Meyer.“ Haben Sie eine solche Gewinnmitteilung erhalten, haben Sie grundsätzlich einen gesetzlichen Anspruch auf Aushändigung des Gewinns. Viele unseriöse Unternehmen schränken daher die Gewinnzusage ein, indem sie lediglich die Chance auf einen Gewinn versprechen oder verschleiern, dass unzählige Personen „Hauptgewinner“ sind. Die Durchsetzung solcher Gewinnansprüche ist häufig problematisch, da viele Firmen aus dem Ausland operieren oder lediglich eine Postfachadresse angeben, die für eine gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs nicht ausreicht.


  Werfen Sie die Gewinnmitteilung am besten sofort in den Papierkorb und rufen Sie keinesfalls die dort angegebene Telefonnummer an, um den Gewinn abzufragen. Im Regelfall wählen Sie dann eine teure 0900-Nummer und zahlen viel Geld an das Unternehmen, ohne eine Gegenleistung zu erhalten. Auch sollten Sie sich nicht dazu hinreißen lassen, die Gewinne an einem von dem Unternehmer bestimmten Ort abzuholen. Dieser Ort ist eine Verkaufsveranstaltung, bei der Sie teure Verträge abschließen sollen. Füllen Sie keine Bestellscheine aus, die den Gewinnmitteilungen beigefügt sind, um bei dem Unternehmen Waren zu bestellen. Abgesehen davon, dass die Verbindung von Gewinn und Bestellung im Regelfall wettbewerbswidrig ist, erhalten Sie von solchen Abzockeunternehmen keinen Hauptpreis, sondern nur eine Rechnung und völlig überteuerte Waren. Diese Bestellungen können Sie im Übrigen innerhalb von zwei Wochen widerrufen.


  Handwerkerrechnungen


  Manchmal flattern nach einer Reparatur Rechnungen ins Haus, bei denen Sie Ihren Augen nicht trauen: Hohe Stundenlöhne werden geltend gemacht und als Nachweis wird ein Stundenzettel beigefügt, den Sie zwar nicht gelesen, wohl aber unterschrieben haben. In einem solchen Fall haben Sie – insbesondere ohne Zeugen – schlechte Karten. Da Sie aber bei einem verstopften Rohr oder einem defekten Fernseher nicht noch Ärger mit einem Handwerksbetrieb benötigen, empfiehlt es sich, vor der Auftragsvergabe – oder juristisch ausgedrückt: vor dem Abschluss des Werkvertrags – mehrere Kostenvoranschläge einzuholen. Eine Vergütung für die Kostenvoranschläge dürfen die Handwerker oder Kundendienste übrigens nur verlangen, wenn dies vorher ausdrücklich vereinbart worden ist. Mit Hilfe der Kostenvoranschläge können Sie anhand der Stundensätze und Materialpreise die einzelnen Konditionen mehrerer Firmen miteinander vergleichen.


  Stellen die Handwerker während der Arbeit fest, dass sie die veranschlagten Kosten um mehr als 15 bis 20 Prozent überschreiten, so haben sie Ihnen dies unverzüglich mitzuteilen. Sie können dann den Werkvertrag kündigen, müssen aber die bis dahin erbrachten Teilleistungen bezahlen. Alternativ empfiehlt es sich im Vorfeld, den Leistungsumfang klar zu umreißen und Festpreise zu vereinbaren.


  Handys


  Im Zusammenhang mit Mobilfunktelefonen sind neue Abzockemethoden entstanden: Es gibt gebrandete Handys, die bei versehentlichem Tastendruck eine teure Internetanwahl (→ Branding), besonders teure Anrufe (→ 0900-Nummer, → 0137-Nummern) durchführen oder SMS (→ Premium-SMS) verschicken und/oder empfangen.


  
    Handy-Klingeltöne


    Ob in Jugendzeitschriften oder auf Fernsehsendern, die hauptsächlich von Jugendlichen geschaut werden: An der Werbung für Handy-Klingeltöne können Sie nicht vorbeischauen. Die Preisangaben sind schwer erkennbar, ebenso, dass an die vermeintlich einmalige Bestellung gleich ein ganzes Abonnement gekoppelt ist. Nach dem neuen Wettbewerbsrecht wird künftig die Reklame für Handy-Klingeltöne untersagt, wenn die Kosten nicht absehbar sind. Derzeit sollten Sie eventuelle Abonnements sofort kündigen – meistens mit einer SMS „STOPALL“ an die Kurzwahlnummer – und der Telefonrechnung ggf. auch widersprechen.

  


  Handyverträge


  Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres dürfen junge Erwachsene endlich selbst Verträge abschließen. Für den jungen Erwachsenen, für den zuvor die Eltern den Mobilfunkvertrag abgeschlossen hatten oder der einen Prepaid-Vertrag hatte, ist die finanzielle Tragweite eines Mobilfunkvertrags oft nicht absehbar. Dass die jungen Menschen selbst noch geschäftlich unerfahren sind, machen sich häufig Abzocker zunutze. Sie sprechen gezielt junge Erwachsene an und bitten darum, Mobilfunkverträge abzuschließen. Belohnt wird dies mit einem schnellen Taschengeld. Der Abschluss des Mobilfunkvertrags ist erst einmal wirksam und in den ersten zwei, drei Monaten scheint alles reibungslos zu klappen. Der junge Erwachsene erhält die Rechnungen und der Abzocker zahlt. Der Abzocker telefoniert auch weiterhin auf Ihre Kosten, lässt dann aber irgendwann die Rechnungen nicht mehr von seinem Konto abbuchen, sondern Ihnen die oft hohen Rechnungen vom Mobilfunkbetreiber zukommen.


  Sind Sie oder Ihr gerade volljähriges Kind in eine solche Falle getappt, empfiehlt es sich, eine Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienststelle zu machen und sich mit dem Mobilfunkanbieter in Verbindung zu setzen, um eine für beide Parteien gute Lösung herbeizuführen.


  
    Haustürgeschäfte


    Haustürgeschäfte sind Verträge, die Sie an der Haustür, am Arbeitsplatz oder bei Freizeitveranstaltungen abgeschlossen haben. Unter „Die rechtliche Seite“ finden Sie Hinweise auf ein mögliches Widerrufsrecht.

  


  
    Heilmittel


    Abzocker nutzen häufig die Sorgen älterer Menschen um ihre Gesundheit aus und bieten zweifelhafte Gesundheitsprodukte an. Ob es das Wundermittel gegen Krebs oder für ein starkes Herz ist, die Magnetmatte oder Rheumadecke – wenn auf eine heilende oder schmerzlindernde Wirkung hingewiesen wird, liegt ein Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz vor.

  


  Die Verträge sind dann unwirksam, sodass Sie den Kaufpreis nicht bezahlen müssen. Ist Ihnen die Ware bei einer Kaffeefahrt verkauft worden, haben Sie zudem die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen nach den Vorschriften über Haustürgeschäfte zu widerrufen.


  Herzkreise


  Herz- oder Schenkkreise sind ein Schneeballsystem, das sich zumeist an Frauen richtet und diese mit esoterischen Themen anspricht. Sie werden nach Art einer Pyramide organisiert. Die an der Spitze stehenden Mitglieder des „Empfängerkreises“ erhalten von den ihnen nachgeordneten „Geberkreisen“ bestimmte Geldbeträge. Darauf scheiden die „Beschenkten“ aus dem „Spiel“ aus und an ihre Stelle treten die Mitglieder der nächsten Ebene, die nunmehr die Empfängerposition einnehmen. Die zuletzt Eingetretenen müssen dann genügend Teilnehmer für neu zu bildende „Geberkreise“ finden, die bereit sind, einen festgelegten Betrag an die Personen im „Empfängerkreis“ zu zahlen.


  Solche Schenkkreise sind nicht nur sittenwidrig, sondern geben nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 10. November 2005, Aktenzeichen III ZR 37/05 und Urteil vom 13. März 2008, Aktenzeichen III ZR 282/07) die Möglichkeit, den „Einsatz“ vom „Mitspieler“ zurückzufordern.


  Inkasso


  Jedem und jeder kann es einmal passieren, dass eine fällige Rechnung nicht rechtzeitig bezahlt wird. Doch deshalb müssen Sie sich nicht gleich abzocken lassen. Denn hat das Unternehmen dann erfolglos gemahnt, gibt es die Forderung zum Einzug gerne an ein Inkassobüro weiter. Dieses droht nicht nur mit → Schufa-Eintrag, Gerichtsvollzieher und Lohnpfändung, sondern verlangt für seine Tätigkeit saftige Gebühren. Manche Unternehmen geben die Forderung auch direkt weiter an einen Rechtsanwalt, der nochmals entsprechend hohe Gebühren aufschlägt. Die Gebühren für das Inkassobüro und den Rechtsanwalt dürfen nach ständiger Rechtsprechung nicht höher sein als das, was ein einziger Anwalt nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) für seine Tätigkeit verlangen dürfte.


  
    Internet


    Internetabzocke hat derzeit eine traurige, aber besonders große Popularität. Es beginnt beispielsweise mit einer E-Mail in Ihrem Postfach, die einlädt, Überraschungen im Adventskalender zu entdecken. Klicken Sie auf den Link, erfolgt eine Weiterleitung auf eine kostenpflichtige Internetseite. Nur im Kleingedruckten findet sich ein Hinweis, dass für die Nutzung von Serviceangeboten wie Hausaufgabenhilfe, Berufswahl, IQ-Tests, Produkttests, Ahnenforschung, Lebensalter-Prognose, „Gratis“-SMS oder für den Download von Musik und Filmen ein dreistelliger Betrag zu zahlen ist. Was ist zu tun, wenn Sie in eine solche Falle getappt sind?

  


  Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Verträge innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Der Widerruf war früher problematisch, wenn Sie eingewilligt haben, dass die Ausführung der Dienstleistung schon vor Ende der Widerrufsfrist beginnen sollte. Hier hat der Gesetzgeber nun aber zum Schutz des Verbrauchers nachgebessert. Im Zweifelsfall sollten Sie dies von einer fachkundigen Stelle überprüfen lassen, z. B. bei Ihrer Verbraucherzentrale. Hier können Sie sich auch über die aktuelle und derzeit noch nicht ganz einheitliche Rechtsprechung informieren und das weitere Vorgehen beraten. Hat Ihr minderjähriger Sohn oder Ihre minderjährige Tochter den Vertrag abgeschlossen, so ist der Vertrag unwirksam. Einen passenden Musterbrief finden Sie → hier.


  Manchmal erdreisten sich Anbieter, Ihnen einfach per E-Mail eine Rechnung zukommen zu lassen, mit der Sie aufgefordert werden, einen Rechnungsbetrag zu zahlen. Haben Sie vorher keine Bestellung getätigt, sollten Sie die Rechnung ignorieren und dem Absender nicht noch weitere Daten von sich verraten.


  Internetauktionen


  Ob eine besonders seltene Ware wie z. B. ein Ticket für das Finale einer Weltmeisterschaft angeboten wird oder jemand Ihnen eine Ware als ganz besonderes Schnäppchen verkaufen will – gerade bei solchen Internetauktionen ist Vorsicht geboten. Hier profitieren Abzocker von der Anonymität.


  Um böse Überraschungen zu vermeiden, achten Sie darauf, ob der Verkäufer auch in der jüngeren Vergangenheit viele positive Bewertungen gesammelt hat. Erfahren Sie etwas über die Identität des Anbieters, seinen Namen und die Anschrift. Nutzen Sie insbesondere bei hochpreisigen Waren die Möglichkeit des Käuferschutzes, auch wenn Sie dies zunächst etwas mehr Geld kostet. Denn es ist viel ärgerlicher, wenn der gesamte gezahlte Betrag weg ist.


  
    Jugendliche


    → Kinder und Jugendliche

  


  Kaffeefahrten


  Sie haben etwas gewonnen? Der Gewinn kommt aber nicht per Post, sondern soll von Ihnen abgeholt werden? Aufgepasst: Hier geht es nicht darum, Ihnen einen Gewinn auszuhändigen, sondern darum, Sie zu einer Kaffeefahrt zu locken. Sie werden zu einem Ausflugsziel befördert, besuchen eine Gaststätte und erhalten Speisen kostenfrei oder zu ermäßigten Preisen. Im Laufe einer Werbeveranstaltung werden Ihnen dann Waren vorgestellt, die Sie kaufen oder bestellen können. Wenn Ihnen Ihre Zeit für eine solche Verkaufsveranstaltung nicht ohnehin zu schade ist, sollte Ihnen klar sein, dass Sie sich wegen des versprochenen Gewinns nicht erkenntlich zeigen und auch nicht anstandshalber etwas kaufen müssen. Übt der Verkäufer dann noch Druck auf Sie aus, spricht man juristisch von einem „psychischen Kaufzwang“. Dies ist wettbewerbsrechtlich nicht zulässig.


  Die Einladung zu einer Kaffeefahrt ist aber nicht zwingend mit einem „Gewinn“ verbunden. Manchmal erhalten Sie auch mit Postwurfsendungen das Angebot einer Tagesreise ins Grüne. Dem Anbieter geht es jedoch nicht darum, Ihnen die landschaftlichen Schönheiten der Region zu zeigen, sondern er möchte Ihr Bedürfnis nach Geselligkeit und Abwechslung ausnutzen und nimmt Sie mit zu einer Verkaufsveranstaltung.


  Dass sich das versprochene köstliche Mittagessen als Dosensuppe entpuppt, ist eigentlich schon ärgerlich genug. Vielfach sind auch die Räume, in denen die Veranstaltung stattfindet, völlig überheizt oder gänzlich ausgekühlt, damit Sie sich so unwohl fühlen sollen, dass Sie lieber einen Kaufvertrag über die Heizdecke oder Vitaminpillen abschließen anstatt noch länger bei der Veranstaltung bleiben zu müssen. Oft setzen Veranstalter solcher Verkaufsveranstaltungen auch darauf, dass Sie ebenfalls eine Bestellung tätigen, wenn Sie sehen, dass Ihr (Tisch-)Nachbar etwas gekauft hat und Sie nicht „nachstehen“ wollen.


  Rechtlich gesehen handelt es sich bei einer Kaffeefahrt um eine Freizeitveranstaltung, die den Vorschriften über Haustürgeschäfte unterliegt. Sie können die Verträge innerhalb von zwei Wochen nach Aushändigung der Widerrufsbelehrung ohne Gründe widerrufen, wenn die Ware mehr als 40 Euro gekostet hat und sie nicht sofort von Ihnen mitgenommen wurde. Um sich diese Widerrufsmöglichkeit zu sichern, ist es erforderlich, dass Sie sich alle Unterlagen vom Anbieter aushändigen lassen, wenn Sie einen Vertrag unterzeichnen. Seien Sie skeptisch, wenn nur eine Postfachadresse angegeben ist.


  Kettenbriefe


  Eine stattliche Summe Geld ohne großen Aufwand verdienen – das klingt verlockend. Wenn es um Kettenbriefe geht, erhalten Sie einen Brief mit einer Liste von drei Adressen.

  An die erste Adresse sollen Sie einen bestimmten Geldbetrag senden. Dann streichen Sie die erste Adresse und setzen die zweite Adresse auf Platz eins und die dritte auf Platz zwei. Platz drei nimmt nunmehr Ihre Adresse ein. Dann müssen Sie den Kettenbrief nur noch an 100 Menschen weiterleiten. Werben die 100 Angeschriebenen dann weitere 100 neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sollten Sie innerhalb weniger Wochen einen Millionenbetrag erhalten. Was so verlockend klingt, ist nichts anderes als ein Schneeballsystem, das nur für die funktioniert, die mit der Kette begonnen haben. Kettenbriefe sind wettbewerbswidrig und sittenwidrig.


  Die Finger von solchen Kettenbriefen sollten Sie auch lassen, wenn es nicht darum geht, Geld zu versenden, sondern Sie aufgefordert werden, Informationen wie Alter, Haushaltsgröße und Hobbys preiszugeben. Schließlich verdienen nicht wenige Firmen ihr Geld mit dem Handel Ihrer Daten.


  
    Kinder und Jugendliche


    Viele Betreiber sprechen auf ihren Internetseiten speziell Kinder und Jugendliche an. Sie bieten eine angeblich kostenlose Hausaufgabenhilfe, den kostenlosen Versand von SMS-Kurznachrichten oder Basteltipps an. Damit sich die Kinder und Jugendlichen durch das Angebot klicken, platzieren manche Seitenbetreiber auf ihren Homepages Comicfiguren und Haustiere.

  


  Neu sind kostenlose Spiele im Internet, die Kinder und Jugendliche durch sog. Taler oder Hufeisen aufpeppen können, wenn sie teure → 0900-Nummern wählen. Behauptet ein Unternehmen, dass Ihr Kind einen Vertrag geschlossen habe, so weisen Sie es darauf hin, dass ohne Einwilligung der Eltern Kinder und Jugendliche keine Verträge abschließen können, weil sie nicht geschäftsfähig sind (→ Verträge mit Minderjährigen). Wurde ein Dienst abonniert, sollten Sie dem Anbieter sofort schriftlich mitteilen, dass Sie mit dem Vertragsschluss nicht einverstanden sind. Obwohl der angebliche Vertrag nicht rechtsverbindlich ist, sollten Sie vorsorglich widerrufen (→ Musterbrief 4).


  Kreditvermittlung


  Das Angebot, einen Kredit zu bekommen, ohne dass jemand sich einen Einblick in Ihre Schufa-Daten verschaffen möchte, kann verlockend klingen. Mit entsprechenden Kleinanzeigen in der Zeitung machen Kreditvermittler auf sich aufmerksam. Hierbei geht es jedoch gar nicht darum, Ihnen einen Kredit zu vermitteln. Die Vermittler geben Ihre Daten nur an verschiedene Banken weiter, die dann wiederum auf einer ähnlichen Basis über die Kreditanfrage entscheiden wie Ihre Hausbank.


  Sie erhalten keinen Kredit, doch der Kreditvermittler verdient sein Geld trotzdem: Entweder legt er Ihnen diverse Versicherungsverträge oder Verträge über vermögenswirksame Leistungen vor, die Sie in der Hoffnung auf den Kredit unterzeichnen. Der Vermittler erhält dann die Provision für die vermittelten Versicherungsverträge. Sie erhalten aber keinen Kredit, sondern nur eine Menge überflüssiger Versicherungen. Das zweiwöchige Widerrufsrecht, das Ihnen bei nahezu allen Versicherungsverträgen zusteht, sollten Sie nicht verpassen – auch nicht, wenn Ihnen der Kreditvermittler vorgaukelt, dass die Banken länger als die zweiwöchige Widerrufsfrist für die Prüfung Ihrer Kreditanfrage benötigen. Manche Kreditvermittler verlangen auch eine Vergütung. Einen solchen Anspruch haben sie jedoch nach Auffassung der Verbraucherzentrale nur dann, wenn ein Darlehen tatsächlich aufgrund ihrer Bemühungen genehmigt und ausgezahlt wurde. Erforderlich ist, dass die Vergütung in einem schriftlichen Vertrag geregelt und im Kreditvertrag ausgewiesen ist. Wurde der Vertrag in Ihrer Wohnung abgeschlossen, besteht auch hier im Regelfall die Möglichkeit, den Vertrag binnen zwei Wochen zu widerrufen.


  
    Kundenkarten


    Viele Unternehmen bieten ihren Kundinnen und Kunden zumeist kostenlose Rabatt- oder Bonuskarten an, um sie an sich zu binden. Bei jedem Einkauf werden für einen be stimmten Umsatz Punkte gutgeschrieben, die dann gegen Prämien oder Bargeld eingelöst werden können. Dies ist zwar keine typische Abzocke, doch sind die gewährten Rabatte zu niedrig, um die wertvollen Informationen über sein eigenes Einkaufsverhalten herauszugeben und auf den Preisvergleich mit anderen Anbietern zu verzichten.

  


  Lockvogelangebote


  Mit Schnäppchen in Form von günstigen Lebensmitteln oder Elektronikartikeln möchten Händler möglichst viele Verbraucherinnen und Verbraucher in ihre Geschäfte locken. Doch nicht immer halten die Unternehmen die beworbene Ware dann in einer ausreichenden Anzahl vor. Sie sind deswegen enttäuscht, kaufen aber vielleicht dennoch andere Waren in dem Geschäft ein? Die Unternehmen müssen nach dem Gesetz den Warenvorrat so bemessen, dass er – in der Regel – für zwei Tage ausreicht. Sorgen Unternehmer nicht für eine ausreichende Anzahl der beworbenen Ware in ihren Geschäften und schränken das Angebot auch nicht deutlich durch Angaben wie „Einzelstücke“ oder „Restposten“ ein, könnte ein wettbewerbsrechtlicher Verstoß vorliegen. Dies bedeutet, dass eine Werbung wegen Irreführung unzulässig ist, wenn der beworbene Artikel nur eingeschränkt verfügbar oder bereits nach kurzer Zeit vergriffen ist.


  Wenn Sie die Verbraucherzentrale informieren, können die Unternehmen abgemahnt werden, d. h. dass sie mit einer sog. strafbewehrten Unterlassungserklärung schriftlich erklären müssen, solche wettbewerbswidrigen Handlungen künftig zu unterlassen. Leider können Sie sich als Einzelperson nicht auf den Rechtsbruch berufen. Trotzdem können Sie versuchen, die Geschäftsführung aufzufordern, das Produkt noch einmal zu bestellen und die Ware zum Angebotspreis abzugeben.


  Lotterie


  Mit dem Anruf hatten Sie zwar nicht gerechnet, aber als Ihnen die freundliche Stimme erklärt, dass ausgerechnet Sie ausgewählt sind, bei der Klassenlotterie mitzumachen, und Ihnen ein Treffen mit einem bekannten und beliebten Moderator, zudem viel Geld und tolle Reisen verspricht, haben Sie sich zu einem Los der Klassenlotterie entschieden. Möglicherweise haben Sie sogar Ihre Bankverbindung verraten und riskieren damit die monatliche Abbuchung von etwa 30 bis 80 Euro. Da der Fernsehstar nicht auf Sie wartet und die Chancen auf die versprochenen Gewinne verschwindend gering sind, sollten Sie den Vertrag schnellstmöglich widerrufen. Ein Widerruf binnen zwei Wochen ist bei Fernabsatzgeschäften neuerdings auch bei Lotteriegeschäften möglich.


  
    Mehrwertdienste-Rufnummern


    → 0900er-Nummern, →0137-Nummern

    Ein Telefonmehrwertdienst ist eine telefonische Dienstleistung wie z. B. Telefonsex, Call-in-Gewinnspiele, Support, Auskunfts- oder Beratungsdienstleistungen. Die Dienstleistungen werden über spezielle Servicerufnummern verbunden und über Verbindungsgebühren abgerechnet. Die nationalen Telekommunikations-Regulierungsbehörden – in Deutschland die Bundesnetzagentur – richten die Sonderrufnummern ein. Mehrwertdienste im engeren Sinn, sog. Premium-Dienste, dürfen seit 2006 nur noch über Sonderrufnummern mit der Vorwahl 0900 (früher 0190) abgewickelt werden.

  


  Messen


  Wenn auf Messen Ware präsentiert wird, entsteht häufig der Eindruck, dass Sie hier ein besonderes Schnäppchen machen können. Prüfen Sie jedoch bereits vor dem Besuch der Messe, welche Ware für Sie in Frage kommen könnte und vergleichen Sie die Preise, damit Sie beim Messebummel nicht bei einem angeblich einmaligen Schnäppchen zuschlagen, das sich später als überteuert oder von mangelnder Qualität erweist. Im Regelfall haben Sie bei solchen Geschäften auch keine Möglichkeit, den Vertrag binnen zwei Wochen nach den Regeln über Haustürgeschäfte zu widerrufen. Zudem können etwaige Reklamationen schwierig sein, wenn keine Kontaktdaten des Anbieters vorhanden sind.


  
    Minderjährige


    → Kinder und Jugendliche

  


  Modelverträge


  Casting-Shows, in denen das neue Top-Model gesucht wird, haben eine zwischenzeitlich eingeschlafene Abzocke-Branche wieder aufleben lassen. Über Kleinanzeigen werden Top-Gagen für Models versprochen. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie erst einmal einen Schmink- und Laufstegkurs absolvieren, für den Sie einen meist vierstelligen Betrag hinblättern müssen. Selbst bezahlen sollen Sie auch die Aufnahmen, die von Ihnen für eine Fotokartei gemacht werden sollen. Im Regelfall werden Ihre Vermittlungsdaten jedoch nur als Karteileichen des Abzockeunternehmens aufbewahrt werden. Lassen Sie sich daher nicht auf ein Nebenverdienstangebot ein, bei dem Sie in Vorkasse gehen müssen – seriöse Agenturen casten kostenlos. Möglicherweise können Sie bei einer Künstlervermittlung, z. B. die der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit, schon checken lassen, ob es reale Chancen gibt, als Model zu arbeiten. Denn ist es erst einmal mit einer teuren Modelagentur zum Vertrag gekommen, ist es schwer, sich davon zu lösen. Eine Chance, den Vertrag zu widerrufen, haben Sie nur dann, wenn Sie ihn an der Haustür oder per Telefon oder Internet abgeschlossen haben, nicht aber, wenn Sie das Unternehmen aufgesucht haben.


  Nebenverdienst


  Millionär in ein paar Wochen können Sie nur werden, wenn Sie beim Lottospielen besonders viel Glück haben, nicht aber, wenn Sie einer Annonce vertrauen. Kleinanzeigen in Zeitungen, als Handzettel unter der Windschutzscheibe oder im Internet versprechen auf die lockere Art schnelles Geld. Ob „15 Euro pro Stunde für Kugelschreiber-Zusammenschrauben“, „Sofort Geld verdienen“ oder „Gutes Nebeneinkommen durch Autowerbung“: Jobsuchende sind eine willkommene Zielgruppe für Abzocker. Doch anstatt dass Sie Geld verdienen, zahlen Sie bei vielen Unternehmen erst einmal selbst. Das bezahlte Geld ist jedoch alles andere als gut angelegt. Hier die miesesten und häufigsten Tricks, um Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen anstatt Ihre Haushaltskasse aufzufüllen:


  
    	Bei vielen Anzeigen ist nicht klar, welche Voraussetzungen die Jobsuchenden mitbringen sollen. Versuchen Sie, sich über die dort angegebene Rufnummer über die angebliche Tätigkeit zu informieren, werden Sie häufig auf teure 0900-Nummern verwiesen. Hier gibt es dann die Informationen für viel Geld vom Band, aber keinen Job.


    	Andere Firmen hingegen verlangen für den vermeintlichen Job, dass Sie sich hierfür zunächst gut ausbilden lassen. Die Ausbildung wird natürlich von den Firmen selbst angeboten – nicht kostenfrei, versteht sich. Ob man Ihnen ein Foto-Casting oder einen teuren Lehrgang anbietet, die Kosten tragen Sie. Da die Verträge im Regelfall in den Geschäftsräumen der Firma und nicht bei Ihnen zu Hause abgeschlossen werden, haben Sie kein Widerrufsrecht und dürften im Regelfall an den Vertrag gebunden sein.


    	Vorsicht ist auch geboten, wenn das Unternehmen von Ihnen erwartet, dass Sie vorab eine bestimmte Warenmenge, z. B. an Kosmetika, abnehmen, um die Produkte im Bekanntenkreis weiterzuverkaufen. Nicht immer sind die Waren das gezahlte Geld wert und eine Garantie dafür, dass Sie Abnehmer für die Waren finden, haben Sie nicht. Seien Sie also skeptisch, wenn die Annonce besonders verlockend klingt. Ein fehlender Firmenname oder eine fehlende Tätigkeitsbeschreibung sind ferner ein Indiz dafür, dass es sich um eine unseriöse Firma handelt. Gleiches gilt, wenn nur eine Postfachadresse, eine Telefonnummer oder lediglich eine Chiffrenummer angegeben ist.

  


  Nettopolicen


  Wenn Sie einen Versicherungsvertrag abschließen, erhält der Versicherungsmakler oder -vertreter seine Provision üblicherweise aus den Versicherungsprämien, die Sie im Laufe der ersten fünf Jahre des Versicherungsvertrags bezahlen. Bei den sog. Nettopolicen hingegen ist im Beitrag kein Provisionsanteil für die Versicherungsvermittlung enthalten. Vermeintlich sind die Prämien des Versicherungsvertrags deutlich günstiger. Deshalb wird neben dem Versicherungsvertrag eine Vereinbarung über eine Vermittlungsgebühr abgeschlossen, die häufig einen vierstelligen Betrag von Ihnen fordert. Den Vertrag über die Versicherung können Sie widerrufen oder kündigen, nach höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht aber die Vereinbarung über die Vermittlungsgebühr. Sollten Sie einen Versicherungsvertrag mit einer Nettopolice abgeschlossen haben, den Sie kurze Zeit später bereuen, müssen Sie innerhalb von zwei Wochen tätig werden und den Vertrag widerrufen. Dieses Widerrufsrecht haben Sie aber nur dann, wenn der Vertrag in einer Privatwohnung oder am Arbeitsplatz geschlossen wurde, nicht aber, wenn Sie den Vermittler in seinen Geschäftsräumen aufgesucht haben. Den eigentlichen Versicherungsvertrag können Sie in der Regel unabhängig vom Ort des Vertragsschlusses innerhalb von zwei Wochen widerrufen.


  
    Nigeria-Connection


    Die E-Mail hört sich verlockend an: Sie können Millionen von Dollar als Provision erhalten, wenn Sie einem meist nigerianischen Geschäftsmann helfen, eine große Menge Geld ins Ausland zu transferieren.

  


  Haben Sie sich darauf eingelassen, gibt es Komplikationen. Da dieser Geschäftsmann an sein Geld leider noch nicht herankommt, schießen Sie selbst Geld vor. Weder von dem eigenen Geld und erst recht nicht von dem versprochenen Schwarzgeld erhalten Sie etwas zurück. Nur in seltenen Fällen wird hierbei eine Strafanzeige bei der Polizei helfen können.


  
    Notdienste


    → Elektronotdienste, →Rohrreinigungsunternehmen, →Schlüsseldienste

  


  Partnervermittlung


  Egal, ob Sie über eine Zeitungsanzeige oder über das Internet nach der Partnerin oder dem Partner fürs Leben suchen, die Abzocker haben das Medium schon für sich entdeckt. Doch die Gefahren, die bei Kontaktanzeigen und in Internet-Instituten lauern, sind unterschiedlich (Näheres dazu im Ratgeber „Gesucht: Neue Liebe“).


  … in Zeitungsanzeigen


  Kontaktanzeigen in der Zeitung und in Magazinen preisen oft besonders attraktive Menschen an. Es gibt „Stefan, 40, der Arzt, der sich für ein schnelles Abenteuer zu schade ist“ oder „Elisabeth, 62, die ehemalige Krankenschwester, anschmiegsam, treu und fürsorglich, die gerne den Rest ihres Lebens mit einem Mann bis 85 Jahre verbringen möchte“. Das vermeintlich beigefügte Originalfoto ist häufig auch ein Originalfoto, selten jedoch eines der Person, die im Anzeigentext beschrieben wird. Interessieren Sie sich für die Person und rufen unter der angegebenen Telefonnummer an, meldet sich im Regelfall ein Partnervermittlungsinstitut. Es wird Ihnen geschickt erläutert, dass jemand zu Ihnen ins Haus kommt, der sich einen Eindruck von Ihnen verschaffen will und prüfen möchte, ob Sie der oder die Richtige für die Kandidaten sind.


  Lassen Sie sich auf einen Besuch des Vertreters vom Partnervermittlungsinstitut ein, werden Sie überrascht sein, wie viele Gemeinsamkeiten Sie mit der Wunschperson haben sollen. Verschafft sich der Vertreter beispielsweise einen Überblick über die Literatur in Ihrem Wohnzimmerregal, heißt es: „Ach, das gibt es ja nicht. Konsalik liest die Elisabeth auch so gerne. Na, dann werden Sie so manches Buch später sicherlich doppelt haben.“ Von dieser Aussicht auf traute Zweisamkeit erfreut, entschließen Sie sich, einen Vertrag mit dem Partnervermittlungsinstitut zu schließen, was – so wird Ihnen versichert – „alles reine Formsache“ ist. Bei dem Vertragsschluss wird daher nur allzu gerne „vergessen“ zu notieren, dass Sie die Person aus der Anzeige kennenlernen wollen. Stattdessen heißt es im Vertrag lapidar, dass Ihre Daten in eine Datei aufgenommen werden und Ihnen eine bestimmte Anzahl von Kontaktvorschlägen zur Verfügung gestellt wird. Die Vorschläge erhalten Sie tatsächlich – der tolle Mensch aus der Zeitungsannonce ist jedoch regelmäßig nicht dabei, sondern häufig nur Karteileichen, d. h. Menschen, die nicht oder nicht mehr auf Partnersuche sind oder Ihren Wunschkriterien bezüglich der Entfernung, dem Alter o. Ä. nicht entsprechen. Von der Person, die in der Anzeige beschrieben wurde, ist nun meist nicht mehr die Rede. Fragen Sie nach, erhalten Sie häufig Ausreden wie „Die Elisabeth hat einen traurigen Todesfall in der Familie und derzeit kein Interesse an einer Partnervermittlung“. Wollen Sie wirklich ein Vermittlungsinstitut mit der Partnersuche beauftragen, empfiehlt es sich, sich gleich an ein Institut zu wenden, anstatt einem attraktiven Lockvogel aus der Zeitungsannonce zu folgen. Achten Sie genau auf den Vertragsinhalt, bevor Sie den Vertrag unterzeichnen, und verlangen Sie neben dem Vertragsexemplar auch eine Kopie Ihres Partneranforderungsprofils, damit Sie zumindest prüfen können, ob die zur Verfügung gestellten Adressen dem Profil entsprechen. Zahlen Sie nicht das gesamte Honorar im Voraus. Einmal gezahltes Geld zurückzubekommen, ist immer deutlich schwerer, als sich gegen eine Forderung zu wehren!


  Haben Sie den Vertrag in Ihrer Wohnung abgeschlossen, haben Sie im Regelfall die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Unterschreiben Sie daher bei Abschluss des Vertrags nicht, dass Sie auf dieses Widerrufsrecht verzichten! Haben Sie hingegen den Vertrag in den Geschäftsräumen des Partnervermittlungsinstituts abgeschlossen, gibt es keine Widerrufsmöglichkeit. In diesem Fall können Sie den Vertrag dann nur kündigen. Hier hilft Ihnen mit § 656 BGB eine Sondervorschrift, nach welcher der Maklerlohn bei Ehemaklerverträgen und bei Partnervermittlungsverträgen nicht eingeklagt werden kann. Kurz: Haben Sie noch nichts bezahlt, werden Sie auch nichts bezahlen müssen.


  Problematisch ist es allerdings, wenn Sie schon bezahlt haben und Ihnen vor dem Widerruf oder der Kündigung bereits Vorschläge des Instituts zugegangen sind. Dann hat der Partnervermittler einen Anspruch auf die zu vergütenden Aufwendungen. Wie viel das genau ist, ist kompliziert zu berechnen, und obendrein rechtlich umstritten.


  Waren die Vorschläge unbrauchbar, brauchen Sie nichts zu bezahlen, und können alles zurückfordern, was Sie bereits bezahlt haben. Unbrauchbar ist ein Vorschlag jedoch nicht schon dann, wenn die vorgeschlagene Person Ihnen nicht gefällt, sondern nur, wenn diese Ihrem Anforderungsprofil, z. B. hinsichtlich des Alters oder Wohnorts, nicht entspricht. Doch auch hier gilt: Haben Sie das Honorar für die Partnervermittlung vollständig entrichtet, wird es schwierig, das Geld zurückzuverlangen. Ein Versuch, ggf. mit anwaltlicher Hilfe der Verbraucherzentrale, lohnt aber allemal.


  … im Internet


  Einer ganz anderen Masche bedienen sich Partnervermittlungen im Internet. Die einfachen Leistungen werden meist kostenfrei offeriert. Wollen Sie jedoch beispielsweise Fotos von Ihrem Kontakt sehen oder Nachrichten von Interessierten lesen, müssen Sie häufig einen kostenpflichtigen Vertrag abschließen. Die Verträge – egal, ob Sie mit einer zweiwöchigen oder sechsmonatigen Laufzeit abschließen – enthalten häufig Verlängerungsklauseln. Dies bedeutet, dass sich der Vertrag automatisch verlängert, wenn Sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist kündigen. Ist der Traummann oder die Traumfrau gefunden oder haben Sie für sich entdeckt, dass die Partnersuche per Internet doch nicht das Richtige für Sie ist, müssen Sie aufpassen, diese Kündigungsfristen nicht zu versäumen. Andernfalls zahlen Sie noch lange für etwas, das Sie nicht mehr nutzen möchten. Unmittelbar nach Abschluss des Vertrags haben Sie ein zweiwöchiges Widerrufsrecht nach den fernabsatzrechtlichen Vorschriften; im Falle einer verpassten Vertragsverlängerung steht Ihnen dieses Recht jedoch nicht zu.


  
    Phishing


    Beim Phishing wird versucht, über E-Mails mit gefälschten Absenderdaten und gefälschten Internetseiten an Ihre Bankdaten zu kommen. Sie werden aufgefordert, Ihre eigenen Daten zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ergänzen.

  


  Hierbei folgen Sie einem Link, bei dem Sie Ihr Passwort (PIN) sowie Transaktionsnummern (TANs) angeben sollen, die es dann den Betrügern ermöglichen, Geld von Ihrem Konto abzuräumen. Ihre Bank wird jedoch niemals per E-Mail die Angabe von PIN und TAN verlangen. Trauen Sie daher mitgesandten Links nicht, sondern geben Sie die Internetadresse Ihrer Bank immer selbst ein.


  Post-Ident-Verfahren


  Vorsicht ist geboten, wenn Sie über das Fernsehen oder das Internet Mobilfunkverträge abschließen. Manche Anbieter versuchen, Ihnen die SIM-Karten so zuzustellen, dass kein Widerruf und keine Rückgabe möglich sein sollen. Hierbei bedienen sie sich einer Art Post-Ident-Verfahren, das von den Gerichten im Übrigen nur für die Deutsche Post AG, nicht aber für andere Firmen oder Privatpersonen als zulässig angesehen wird. Hält ein Anbieter trotz Widerrufs am Vertragsschluss fest, da man Ihnen die SIM-Karte persönlich übergeben habe, lassen Sie sich am besten juristisch unterstützen.


  
    Preisausschreiben


    Bei einem Preisausschreiben haben Sie die Chance, etwas zu gewinnen. Der Unternehmer hingegen gewinnt auf jeden Fall etwas, nämlich interessante und einträgliche Daten seiner potenziellen Kundinnen und Kunden. Viele Unternehmen knüpfen Preisausschreiben und Gewinnspiele daran, dass Sie bei dem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellen. Da eine solche Koppelung verboten ist, sollten Sie nicht glauben, die eigenen Gewinnchancen erhöhen zu können, wenn Sie die Teilnahme am Preisausschreiben mit einer lukrativen Bestellung verbinden. Wenn Sie schwach werden und etwas bestellen, das Sie nicht brauchen, haben Sie die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Die Frist beginnt ab Lieferung der Ware. Eine Verschlechterung Ihrer Gewinnchancen darf damit nicht verbunden sein.

  


  
    Premium-SMS


    Vergleichbar mit den Mehrwertdienste-Rufnummern sind die sog. Premium-SMS, die teurer sind als eine normale SMS, weil sie eine Ware oder Dienstleistung beinhalten.

  


  Diese Premium-SMS werden eingesetzt, um Schülerinnen und Schülern das Geld für Handy-Klingeltöne oder die Teilnahme an Spielen im Internet mit „Goldtalern“ aus der Tasche zu ziehen oder um bei Flirts übers Internet oder TV Kontakte zu knüpfen. Gerade für Flirts werden Premium-SMS schnell zur Abzocke. Die einzelnen SMS werden bewusst kurz gehalten, damit der Besteller möglichst weitere Fragen stellt und kostenpflichtige SMS aktiviert. Ein solcher Flirt mit einer unbekannten Person, die im Regelfall nicht die ist, die sie zu sein vorgibt, kostet schnell einen dreistelligen Betrag. Manchmal gehen auch auf Ihrem Handy unerwünschte Kurznachrichten mit werblichem Inhalt ein, mit denen Sie gebeten werden, beispielsweise einen Reisegewinn unter einer 0900-Nummer abzurufen. Solche unerwünschte SMS-Werbung ist wettbewerbswidrig. Entscheiden Sie sich dennoch für eine Bestellung von Premium-SMS-Angeboten, achten Sie auf den Preis. Prüfen Sie auch, ob es bei einer einmaligen Leistung bleibt oder ob Sie ein Abonnement bestellen. Wenn Sie kein Interesse an einem Abonnement haben, stoppen Sie dieses – meistens funktioniert eine SMS an den Anbieter des Abos mit dem Inhalt „STOPALL“ – und erheben Sie bei Ihrem Mobilfunkprovider Einwendungen gegen die strittigen Entgelte.


  Preselection-Verträge


  Sie erhalten einen Anruf und jemand verspricht Ihnen besonders günstige Gesprächstarife? Hier wird offensichtlich versucht, Ihnen einen Preselection-Vertrag zu verkaufen, bei dem gegen ein monatliches Entgelt sämtliche Telefonate über eine andere Nummer umgeleitet und abgerechnet werden. Ob dies tatsächlich hilft, Ihre Gesprächskosten zu senken, ist zweifelhaft. Erscheint Ihnen Ihre Telefonrechnung zu hoch, fragen Sie lieber bei Ihrem Anbieter nach einem günstigeren Tarif. Sollten Sie doch einmal per Telefon einen Preselection-Vertrag abgeschlossen haben, sollten Sie diesen widerrufen. Behauptet das Preselection-Unternehmen wahrheitswidrig, dass ein Vertrag zustande gekommen sei, obwohl Sie nur der Zusendung von Informationen zugestimmt haben, erklären Sie zudem gegenüber dem Anbieter die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung und informieren Sie auch Ihren eigentlichen Anbieter.


  
    Ratenlieferungsverträge


    Ratenlieferungsverträge sind Verträge über den wiederkehrenden Bezug von Sachen, über Lieferungen in Teilleistungen und über die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art, wie z. B. → Zeitschriftenabos, die Mitgliedschaft im Buchclub oder die Lieferung mehrbändiger Lexika. Doch aufgepasst: Ein unüberlegter Vertragsschluss kann nur widerrufen werden, wenn bis zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt von Ihnen mehr als 200 Euro zu zahlen sind, es sei denn, Sie haben den Vertrag „an der Haustür“ oder im Fernabsatz abgeschlossen.

  


  Rechnungsformulare


  Mit dem Angebot, Sie, Ihr Unternehmen/Geschäft/Gewerbe oder Ihren Betrieb gegen Zahlung von mehreren hundert Euro in ein Telefax- oder Branchenverzeichnis einzutragen, werben diverse Firmen. Viele dieser Verzeichnisse sind wertlos. Dass dennoch viele Menschen sich für einen Eintrag entscheiden, liegt an der perfiden Masche der Anbieter: Sie versenden meist rechnungsähnliche Formulare mit bereits weitgehend ausgefüllten Überweisungsträgern. Damit wird Ihnen vorgegaukelt, dass bereits ein Vertragsverhältnis bestehe und Sie nur noch die Rechnung bezahlen müssen. Ein Vertrag besteht selbstverständlich nicht, sodass Sie die Rechnungsformulare am besten in den Papierkorb werfen oder – wenn Sie Privatperson und nicht Gewerbetreibender sind – der Verbraucherzentrale übergeben, damit von dort ein Abmahnverfahren eingeleitet werden kann.


  Die Masche mit der Werbung mit Rechnungsformularen wird seit vielen Jahren gegenüber Privatpersonen und Unternehmen praktiziert. Relativ neu ist, dass gezielt Hinterbliebene angeschrieben werden, damit ein Todesfall in ein Register („Bundesanzeiger für Bestattungen“) eingetragen werden soll (→ Verträge mit Verstorbenen). Ein Eintrag in ein solches Register ist nicht erforderlich. Trotz der Trauer und der zu organisierenden Dinge sollten Hinterbliebene daher genau hinschauen, welche Rechnungen tatsächlich zu bezahlen sind.


  
    Reisegewinne


    Ob per Post oder als Anruf – häufig wird Ihnen zum Gewinn eines kostenlosen Hotelaufenthalts oder eines Reisegutscheins gratuliert. Seien Sie skeptisch, insbesondere, wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben.

  


  Sofern die Reisen tatsächlich durchgeführt werden, versuchen die Unternehmen regelmäßig, das Geld für den vermeintlichen Gewinn dadurch zu verdienen, dass Ihnen teure Zusatzleistungen verkauft werden sollen. So zahlen Sie beispielsweise einen erheblichen Einzelzimmerzuschlag, wenn Sie nur eine Reise mit Übernachtung für eine Person in einem halben Doppelzimmer gewonnen haben und sich das Zimmer nicht mit einer fremden Person teilen möchten. Oder Sie müssen dem Veranstalter eine „Bearbeitungsgebühr“ oder einen „Saisonzuschlag“ bezahlen oder vor Ort einen Mindestverzehr abnehmen.


  Häufig verlangen die Veranstalter von Ihnen auch, dass Sie während der Reise an Ausflugsfahrten teilnehmen. Wird Ihnen dies nicht vor der Reisebuchung mitgeteilt, kann es sich um einen Wettbewerbsverstoß handeln, den Sie der Verbraucherzentrale melden sollten. Anstelle oder neben den landestypischen Sehenswürdigkeiten werden Sie oft zu Teppich-, Schmuck- und Lederwarenfabriken geführt, bei denen geschultes Personal Sie mit meist aggressiven Methoden zum Kauf völlig überteuerter Produkte von zweifelhafter Qualität drängt. Ähnliches erwartet Sie, wenn das Unternehmen Sie auffordert, den Gewinn abzuholen. Anstelle der Reise wartet dann zumeist eine Werbeveranstaltung auf Sie, bei der Sie zu überhöhten Preisen Aloe-Vera-Produkte und Magnetbetten kaufen sollen.


  Im Inland haben Sie die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen nach den Vorschriften über Haustürgeschäfte zu widerrufen. Ob dieses Recht auch für solche Verträge gilt, die Sie im Ausland abschließen, hängt davon ab, ob die Werbeveranstaltung speziell für eine deutsche Reisegruppe angeboten wurde.


  R-Gespräche


  R-Gespräche sind Telefonate, bei denen der bzw. die Angerufene die Kosten trägt. Hierzu ist allerdings das Einverständnis des oder der Angerufenen erforderlich. Gerne übergehen Kinder und Jugendliche ein Telefonverbot damit, dass sie sich anrufen lassen. Zwar hat der Bundesgerichtshof entschieden (Urteil vom 16.03.2006, Aktenzeichen III ZR 152/05), dass Eltern die R-Gespräche, die Minderjährige annehmen, nicht bezahlen müssen. Anders als heute gab es seinerzeit jedoch auch noch keine Möglichkeit, sich auf eine Sperrliste für R-Gespräche setzen zu lassen, sodass fraglich ist, ob die Entscheidung eines Gerichts auch heute noch so ausfallen würde. Am besten lassen Sie sich daher bei den Anbietern – es sind derzeit die Deutsche Telekom AG in Bonn sowie die 01058 Telecom GmbH in Düsseldorf – und/oder der Bundesnetzagentur (www.bundesnetzagentur.de) in eine entsprechende Sperrliste eintragen. Und verbieten Sie Ihren Kindern zudem, R-Gespräche entgegenzunehmen, wenn Sie keinen Anruf erwarten.


  Rohrreinigungsunternehmen


  Notdienste für die Rohrreinigung kommen auch in der Nacht, um ein verstopftes Rohr zu säubern. Diese Arbeit lassen sie sich zuweilen mit überhöhten Rechnungen bezahlen. Achten Sie schon bei der Auftragsvergabe darauf, ein Unternehmen auszuwählen, das seinen Sitz in der Nähe Ihrer Wohnung hat, damit die An- und Abfahrtkosten so gering wie möglich gehalten werden. Da die Rechnungen wegen der unterschiedlichen Schwierigkeit des Falls unterschiedlich hoch ausfallen können, gibt es einige bestimmte Anhaltspunkte dafür, dass eine Abzocke vorliegt, gegen die Sie sich wehren können. Es sind dies insbesondere die Berechnung der Arbeit, ohne dass die Störung behoben wurde, oder die doppelte Berechnung nach mehreren Abrechnungsmethoden, aber auch überzogene Nacht- und Notdienstzuschläge. Letztere sind nur zulässig für die Lohnkosten sowie die lohnabhängigen Kosten. Werden Ihnen Spezialwerkzeuge in Rechnung gestellt, sollten Sie sich im Zweifelsfall an die Handwerkskammer oder die Innung wenden. Dort bietet man oft auch an, zweifelhafte Abrechnungen zu prüfen. Dieses Angebot gibt es auch bei den Verbraucherzentralen.


  
    Schenkkreise


    → Herzkreise

  


  
    Schlüsseldienste


    Abzocke gelingt dort besonders gut, wo eine Zwangslage ausgenutzt wird. Schlüsseldienste sind seit Jahren ein Abzocke-Dauerbrenner. Es ist spät abends, Sie kehren von einem Besuch bei Freunden heim und freuen sich auf Ihr Bett. Leider stellen Sie erst vor der Haustür fest, dass Sie den Schlüssel in Ihrer Wohnung haben liegen lassen. Freunde oder Nachbarn mit einem Ersatzschlüssel gibt es nicht.

  


  Also rufen Sie den Schlüsseldienst an. Kommt dieser, baut er Ihnen häufig das alte Schloss aus, setzt ein neues ein und schreibt eine Rechnung mit einem Betrag, von dem Sie ansonsten einen kleinen Urlaub machen. Zwar dürfen Notdienste wegen der Bereitschaft, auch zu ungewöhnlichen Tageszeiten zu arbeiten, einen Zuschlag verlangen, doch gibt es hier Grenzen. Im Vorfeld können Sie versuchen, nur auf solche Schlüsseldienste zurückzugreifen, die sich in Ihrer Nähe befinden, sodass sich die Kosten für die Anfahrt verringern. Es empfiehlt sich auch, schon am Telefon nach den Kosten für die Türöffnung zu fragen und einen Festpreis zu vereinbaren. Nach Möglichkeit erfragen Sie auch bei der Konkurrenz den Preis. Wenn der Schlüsseldienst vor Ort ist, können Sie darauf achten, dass nur solche Arbeiten ausgeführt werden, die tatsächlich nötig sind: So muss eine nur zugezogene und nicht abgeschlossene Tür nicht aufgebrochen oder mit einem neuen Schloss versehen werden.


  
    Schufa-Einträge


    Gerne untermauern unseriöse Anbieter ihre Abzocke-Forderungen damit, dass sie Ihnen mit einem Eintrag bei der Schufa drohen.

  


  Hiervon sollten Sie sich nicht beunruhigen lassen. Zum einen melden nur Vertragspartner der Schufa die Kreditmerkmale und auch die Schufa erteilt ihrerseits Auskünfte nur an ihre Vertragspartner. Die Abzockefirmen sind jedoch häufig keine Schufa-Mitglieder. Zum anderen darf ein Eintrag bei der Schufa nur erfolgen, wenn die Forderung nicht bezahlt ist, vom Gläubiger ausreichend angemahnt wurde und von Ihnen nicht bestritten wurde.


  Schuldenregulierung


  Wenn Sie Schulden haben, mit denen Sie nicht mehr zurechtkommen, sollten Sie Zeitungsanzeigen misstrauen, die Ihnen sofortige Hilfe und eine schnelle Restschuldbefreiung versprechen. Hierbei sollen Sie ein üppiges Entgelt für wertlose Dienstleistungen zahlen. Seriöse Schuldnerberatung bei anerkannten Vereinen und Trägern ist jedoch in der Regel kostenlos. Wenden Sie sich daher lieber an Schuldnerberatungsstellen, die von Wohlfahrtsverbänden, Kommunen, Kreisen oder Verbraucherzentralen angeboten werden. Andernfalls laufen Sie Gefahr, Ihre finanzielle Notlage noch weiter zu verschlimmern und Zeit zu verlieren.


  
    Secondhand


    Wenn Sie Sachen aus zweiter Hand kaufen – sei es ein MP3-Player bei einer Versteigerung über das Internet oder ein Fahrzeug beim örtlichen Gebrauchtwagenhändler –, versuchen Händler im Falle von Mängeln gerne zu behaupten, dass Sie die Ware „gekauft wie gesehen“ haben.

  


  Haben Sie für eine gebrauchte Ware einen respektablen Kaufpreis entrichtet und können schon kurze Zeit nach dem Kauf nichts mehr damit anfangen, fühlen Sie sich vom Händler abgezockt. Hierbei sollten Sie jedoch wissen, dass wie beim Kauf neuer Waren eine zweijährige gesetzliche Gewährleistung vorgeschrieben ist. Handelt es sich beim Verkäufer um eine Privatperson, so kann diese die Gewährleistung durch eine individuelle Vereinbarung nahezu vollkommen ausschließen. Ist der Verkäufer jedoch gewerblicher Händler, darf die Gewährleistung maximal auf ein Jahr reduziert werden. Händler versuchen das Risiko einer Reklamation häufig dadurch zu minimieren, dass sie den Zustand der Ware genau beschreiben und auf etwaige Mängel hinweisen. Hier ist Ihnen dann die Möglichkeit genommen, wegen der Ihnen bekannten Mängel Gewährleistungsrechte geltend zu machen. Für Mängel, über die Sie der Verkäufer nicht aufgeklärt hat oder die dem Verkäufer selbst nicht bekannt waren, haben Sie weiterhin das Recht zur Reklamation (Näheres im Ratgeber „Gut beraten – Kaufrecht und Reklamation").


  Senioren


  Ältere Menschen sind eine Zielgruppe, die bei Abzockern sehr beliebt ist. Vielleicht wird Ihre Gesundheitssorge durch den Verkauf von → Heilmitteln auf → Kaffeefahrten bedient oder vielleicht versucht man, Sie am Telefon oder bei Haustürgeschäften zu überrumpeln, indem man Ihr Vertrauen ausnutzt und der Vertrag mit nicht immer korrekten Daten vom Außendienstmitarbeiter ausgefüllt wird. Oder der Außendienstmitarbeiter gaukelt Ihnen vor, es handele sich nicht um einen Vertrag, sondern lediglich um eine Information und er müsse eine Unterschrift haben, um seinem Chef zu beweisen, dass er gearbeitet habe. Auch wenn die Geschichte rührend klingen mag, lesen Sie genau, was Sie unterschreiben. Haben Sie sich dennoch zu einer Unterschrift hinreißen lassen, die Sie später bereuen, gibt es die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Wichtig ist aber, dass Sie sich die Unterlagen von dem Außendienstmitarbeiter aushändigen lassen.


  
    Sonderangebote


    → Lockvogelangebote

  


  
    Stellenangebote


    → Nebenverdienst

  


  Telefonsex


  →Erotik

  Seit mehreren Jahren werden Erotik-Dienstleistungen per Telefon kostenpflichtig angeboten. Da viele Verbraucherinnen und Verbraucher in Kenntnis der teuren 0900er-Nummern Anrufe scheuen, wird Telefonsex häufiger auf einer scheinbar preiswerten normalen Festnetznummer angeboten. Rufen Sie dort an, wird die verwendete Rufnummer registriert und deren Besitzer ermittelt. Wenige Tage später erhalten Sie dann Rechnungen, auch wenn Sie überhaupt keine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Offensichtlich setzen diese Firmen darauf, dass die Verbraucher lieber zahlen, als sich mit ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin oder einem Inkassobüro zu streiten.


  
    Tele-Voting


    → 0137-Nummern

  


  Timesharing


  Angeboten wird gegen Zahlung eines meist fünfstelligen Betrags das Recht, eine bestimmte Immobilie für einen bestimmten Zeitraum zu nutzen. Besonders schmackhaft erschien das Angebot, weil Sie nicht nur an dem von Ihnen ausgewählten Urlaubsort Ferien machen können, sondern mit anderen Inhabern von Teilzeit-Wohnrechten weltweit tauschen können. Anreise und Verpflegung zahlen Sie selbst, ebenso jährliche Gebühren für die Unterhaltung der Anlage. Wollen Sie zudem Ihren Urlaub verlängern, in einer anderen Kalenderwoche als üblich reisen oder mit anderen Urlaubern tauschen, zahlen Sie so horrende Gebühren, dass Sie eine Pauschalreise deutlich billiger hätten buchen können. Die Timesharing-Welle ist ein wenig abgeflacht, zumal der Gesetzgeber Ihnen zumindest EU-weit ein Recht auf Prospektmaterial in Ihrer Landessprache sowie ein Widerrufsrecht einräumt.


  
    Timesharing-Zweitmarkt


    Haben Sie seinerzeit einen Vertrag über ein Teilzeit-Wohnrecht geschlossen und sind Sie des Urlaubs in immer der gleichen Anlage zu immer der gleichen Zeit müde? Oder ist Ihnen die Umbuchung auf eine andere Reisezeit oder eine andere Anlage zu teuer? Können Sie sich möglicherweise den jährlich zu zahlenden Unterhalt für die Anlage nicht mehr leisten?

  


  Was liegt da näher, als das Teilzeit-Wohnrecht wieder zu verkaufen? Die Verwaltung Ihrer Anlage hat im Regelfall kein Interesse daran, Sie aus dem Vertrag zu entlassen, und kann auch niemanden vorweisen, der Ihnen das Teilzeit-Wohnrecht abkauft. Inserate, auch im Internet, bleiben meistens ohne Erfolg. Vorrangig bei Teilzeit-Wohnrechten in Spanien bieten Firmen Hilfe bei der Vermittlung von Käufern an. Hierbei wird Ihnen suggeriert, es sei ein Käufer für Ihr Teilzeit-Wohnrecht gefunden worden. Wenn Sie dem Vertrag zustimmen, müssen Sie eine Provision für die Vermittlung zahlen. Oft lassen sich diese Firmen die Vermittlung im Voraus bezahlen. Kaum haben Sie das Geld für die Vermittlung überwiesen, springt jedoch der vermeintliche Käufer ab. Allein aufgrund der Entfernung dürfte es schwierig sein, sich das gezahlte Geld zurückzuholen.


  
    Umzug


    Sicherlich sind Ihnen in der Zeitung schon die Annoncen aufgefallen, mit denen Spediteure für einen Umzug mit günstigen Fest- und Stundenpreisen locken, bei welchen Tragen, Transport und Montage schon inklusive sein sollen. Haben Sie sich für ein solches Angebot entschieden, werden Sie häufig – und das leider viel zu spät – erkennen, dass Sie einer Abzockefirma aufgesessen sind.

  


  Mal haben die Spediteure von ihrem Chef nicht das notwendige Geld zum Tanken mitbekommen und „pumpen“ Sie um einen meist dreistelligen Betrag an oder die Spediteure verweigern das Ausladen Ihrer Möbel und Privatsachen, wenn Sie nicht noch einen deutlich höheren Betrag als den ursprünglich veranschlagten bezahlen. Die Spediteure wissen um Ihre Not, den Umzug noch an dem Tag zu Ende zu bringen, und erwarten daher keine Gegenwehr. Schlimmstenfalls können Sie die Polizei rufen, wenn Ihnen die Umzugsfirma trotz des vereinbarten Festpreises die Herausgabe Ihrer Sachen verweigert.


  Besser ist es jedoch, bereits im Vorfeld mehrere Angebote zu prüfen, Kostenvoranschläge einzuholen und ggf. einen Festpreis mit einer Firma zu vereinbaren, die nicht mit einem Dumpingpreis geworben hat, sondern Ihnen als seriös empfohlen wurde. Achten Sie auf beweisfähige Unterlagen, d. h. darauf, dass im Vertrag all das, was Ihnen versprochen wurde, auch steht.


  
    Unbestellte Ware


    Unseriöse Firmen versenden Waren, ohne dass Sie vorher dort eine Bestellung getätigt haben. Viele Empfänger fühlen sich durch das beigefügte Rechnungsformular verpflichtet, die Ware zu bezahlen. Ein Vertrag kommt dabei nicht zustande, nicht durch Nichtstun und auch nicht durch Benutzen der Ware. Sie können also mit der Ware machen oder lassen, was Sie wollen, Sie brauchen sie nicht aufzubewahren oder zurückzusenden.

  


  Hier gibt es aber eine Ausnahme: Wenn Sie erkennen können, dass Ihnen die Ware irrtümlich zugesandt wurde oder ein Unternehmer eine nach Qualität und Preis gleichwertige Ware liefert, weil Sie Ware bestellt haben, der Unternehmer die bestellte Ware jedoch nicht liefern kann.


  Urheberrechtsverletzungen


  Viele Menschen nutzen das Internet, um sich Filme und Musik herunterzuladen. Manche verwenden auf ihrer Homepage oder für den Verkauf über Internetplattformen Seiteninhalte von Dritten oder fremde Fotos. Verletzen Sie dabei Urheberrechte, erhalten Sie von einem Anwalt eine Unterlassungserklärung, mit der Sie aufgefordert werden, die Downloads künftig zu unterlassen. Parallel dazu wird Ihnen eine Anwaltsrechnung übersandt, die für die Angelegenheit oft einen exorbitanten Streitwert bestimmt und damit in die Höhe getrieben wird. Hierbei handelt es sich häufig um Abzocke. Daher sollten Sie von einem auf Medienrecht spezialisierten Anwalt prüfen lassen, ob die Abmahnung berechtigt ist und welche Anwaltskosten ggf. zu übernehmen sind.


  „Verbraucherschutz“


  Verbraucherschutz genießt einen guten Ruf. Diesen machen sich auch unseriöse Firmen zu Eigen, die mit Namen wie „Verbraucherschutzservice“ oder „Verbraucherschutzhilfe“ ihre Dienste anbieten. Angeboten wird beispielsweise, dass Sie gegen ein saftiges Entgelt vor lästigen Telefonanrufen geschützt werden. Bereits der unerwünschte Anruf für gewerbliche Zwecke bei Verbraucherinnen und Verbrauchern ist verboten. Seriöse Verbraucherschützer melden sich nicht unaufgefordert bei Ihnen. Legen Sie daher am besten einfach auf, wenn Sie angerufen werden und von entsprechenden Angeboten hören. Sollten Sie dennoch einen Vertrag abgeschlossen haben, können Sie diesen innerhalb von zwei Wochen widerrufen.


  
    Verkaufspartys


    Ob Duftkerze, Dessous, Küchengeschirr oder Kosmetik – im Bekanntenkreis werden häufiger Einladungen zu einer Verkaufsparty ausgesprochen. Sie treffen sich in einer Privatwohnung in einer gemütlichen Runde; Getränke und kleine Snacks runden die heimelige Atmosphäre ab. Hier versuchen Verkäufer im Auftrag von Firmen, Waren an ihre Kundschaft zu bringen. Wer sieht, dass die anderen in der Runde nach der Verkaufspräsentation lange Bestelllisten ausfüllen, möchte oft nicht nachstehen und bestellt aus einem Gruppenzwang möglicherweise mehr als ursprünglich geplant.

  


  Nicht jedes Angebot auf Verkaufspartys ist schlechter als das, was es im Geschäft in der City gibt. Doch bringen Sie sich mit der Bestellung auf einer Verkaufsparty um die Möglichkeit, die Angebote mit anderen Konkurrenzprodukten zu vergleichen. Wenn Sie sich vor einem Spontankauf schützen möchten, sollten Sie sich vor der privaten Party im Fachhandel umsehen, damit Sie scheinbar hochwertige Produkte zu angeblich günstigen Preisen tatsächlich bewerten können.


  Haben Sie sich in der gemütlichen Runde zu einem Kauf entschieden, den Sie später bereuen, haben Sie ggf. die Möglichkeit, die Bestellung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, da es sich um ein Haustürgeschäft handelt. Die Widerrufsfrist beginnt erst dann, wenn Ihnen eine deutlich gestaltete Belehrung über Ihr Widerrufsrecht erteilt worden ist. Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, beträgt die Frist einen Monat. Häufig enthält jedoch der Bestellzettel gar keinen Hinweis auf das Ihnen zustehende Widerrufsrecht. In diesen Fällen können Sie die Bestellung auch noch nach Ablauf der Zweiwochenfrist widerrufen. Die Möglichkeit des Widerrufs besteht aber nicht, wenn die Ware nicht mehr als 40 Euro kostet und auf der Party sofort bezahlt und ausgehändigt wurde.


  Versicherungsverträge


  Durch das neue Versicherungsvertragsgesetz sind Ihre Rechte gestärkt worden. So können Sie sich nun beispielsweise von fast allen Versicherungsverträgen innerhalb von zwei Wochen, bei Kranken- und Lebensversicherungsverträgen sogar innerhalb eines Monats, durch einen Widerruf vom Vertrag lösen. Auch können Sie jeden Vertrag spätestens nach drei Jahren zum Ablauf des Versicherungsvertrags kündigen. Manche Versicherer tun so, als hätten sie von der neuen Regelung noch nichts gehört und bestätigen Ihnen Ihre Kündigung erst nach fünfjähriger Vertragsdauer.


  Manche unseriösen Versicherungsmakler nutzen die neuen verbraucherrechtlichen Regelungen dazu, sich von ihren Kundinnen und Kunden Vollmachten ausstellen zu lassen, mit denen sie für sie Versicherungsverträge abschließen dürfen. Wenn Sie eine solche Vollmacht unterzeichnen, wird der Versicherungsmakler Verträge für Sie abschließen, die Sie nicht brauchen. Ihr Widerrufsrecht erlischt zwei Wochen nach Aushändigung des Versicherungsscheins. Diesen wird der Versicherungsmakler Ihnen im Zweifel gar nicht geben, sodass Sie sich dann mit dem Versicherungsunternehmen auseinandersetzen müssen, um sich ggf. noch vom Vertrag lösen zu können.


  
    Verträge am Telefon


    → Cold Calling

  


  Verträge mit Verstorbenen


  Besonders dreiste Geschäftsleute versenden an die Angehörigen eines gerade Verstorbenen diverse Erotikartikel und behaupten, der Verstorbene hätte die Ware noch zu Lebzeiten bestellt. Aus Scham oder in Unkenntnis der Rechtslage (→ Unbestellte Ware) lassen sich Hinterbliebene durch solche Methoden zu Vertragsabschlüssen verleiten und zahlen den geforderten Betrag. Auch wenn Ihnen in Ihrer Trauer nicht der Kopf danach steht, sich um derart unangenehme Dinge zu kümmern, und Sie lieber schnell das dem Paket beigefügte Rechnungsformular ausfüllen wollen, können Sie die Ware getrost behalten oder wegwerfen.


  Neben der Zusendung unbestellter Waren gibt es aber auch Firmen, die Dienstleistungen „anbieten“, die Sie weder bestellt haben noch benötigen. So versendet eine Firma beispielsweise Briefe, die neben der Beileidsbekundung die Mitteilung enthalten, dass der Verstorbene nun in einer Datenbank aufgeführt werde. Auch wenn das Zahlungsziel und der angehängte Überweisungsträger den Eindruck einer Rechnung erwecken, sollten Sie sich nicht überrumpeln lassen: Die Firma macht Ihnen lediglich ein Angebot für die Veröffentlichung auf der Internetseite; einen Vertrag gibt es nicht. Sie müssen hier überhaupt nicht reagieren.


  
    Vertragsverlängerungen


    Wenn Sie einen Vertrag eingehen, achten Sie auf die Vertragslaufzeit und vor allem darauf, ob der Vertrag automatisch endet (→ Abofallen) oder ob Sie kündigen müssen, damit Sie nicht für eine Leistung bezahlen, die Sie nicht mehr in Anspruch nehmen wollen.

  


  Vertreterbesuche


  Wenn es an Ihrer Haustür klingelt, ist es egal, ob Haushaltsgeräte, Bücher, Elektronikartikel oder eine Dachsanierung angeboten werden. Sie haben die Möglichkeit, den Vertrag innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn die Ware weniger als 40 Euro gekostet hat und Sie sie sofort erhalten haben oder wenn Sie den Vertreter ausdrücklich zu sich bestellt haben. Ob tatsächlich eine Bestellung des Vertreters für ein konkretes Angebot vorliegt oder Sie nur unverbindlich einen Besuch angefragt haben, ist rechtlich besonders relevant. Holen Sie sich im Zweifelsfall dazu den Rat der Verbraucherzentralen oder eines Anwalts/einer Anwältin ein.


  Warenproben


  Die neuesten oder besten Waren und Dienstleistungen gratis testen und die Waren- und Dienstleistungsproben von den Firmen kostenlos ins Haus geliefert bekommen, ist eine tolle Sache. Aufwändig ist es jedoch, sich bei den einzelnen Firmen mit Namen und Adresse einzutragen. Diverse Vermittlungsfirmen versprechen, diese Aufgabe für Sie zu erledigen. Das Angebot klingt verlockend und einen kleinen Obolus ist dies schon wert. Wer allerdings glaubt, mit dem zumeist für zwei Jahre abgeschlossenen Abonnement tatsächlich gratis Waren und Dienstleistungen zu erhalten, wird meistens enttäuscht. Die versprochenen Päckchen bleiben häufig aus und eine Beschwerde bei der Vermittlungsfirma wird nicht helfen. Denn diese wird behaupten, ihren Job ordentlich erfüllt zu haben, sich nichts davon annehmen wollen, da es (angeblich) die Firmen sind, die die Proben nicht ausliefern. Als unschönen Ersatz für die Warenproben erhalten Sie dann oft unerwünschte Werbung, da schließlich Ihre Adresse weitergegeben worden ist.


  Zeitschriftenabos


  Abonnements für Zeitschriften und Zeitungen sind sicherlich nicht per se unter den Begriff „Abzocke“ zu fassen. Doch nicht selten werden unseriöse Geschäftsideen wie z. B. Gewinnspielteilnahmen oder Werbung auf dem eigenen Fahrzeug mit Zeitschriftenabonnements verknüpft. Für solche Fälle ist es wichtig, zu prüfen, ob Sie sich aus dem Vertrag lösen können.


  Unterschieden werden Verträge, die „an der Haustür“ – d. h. zu Hause, am Arbeitsplatz oder auf der Straße – abgeschlossen werden von solchen, bei denen der Vertragsschluss per Internet, per Brief oder am Telefon erfolgt und von solchen, die in einem Geschäft geschlossen werden.


  Ein Zeitungs- oder Zeitschriftenabonnement, das Sie an der Haustür abgeschlossen haben, können Sie innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Ist der Vertragsschluss per Internet, per Brief oder am Telefon erfolgt, liegt ein Fernabsatzgeschäft vor, bei dem neuerdings auch ein Widerrufsrecht besteht. Schließen Sie das Zeitschriftenabonnement jedoch in einem Geschäft ab, besteht das Widerrufsrecht nur dann, wenn das Abonnement bis zum ersten möglichen Kündigungstermin mehr als 200 Euro kostet, da dann ein sog. Ratenlieferungsvertrag vorliegt. Übrigens ist der Widerruf für Zeitschriftenabos unter 200 Euro auch ausgeschlossen, wenn Sie bei einem Unternehmen, das eigentlich überhaupt nichts mit Zeitungs- oder Zeitschriftenabos zu tun hat, einen Vertrag abschließen. In jüngster Zeit werden beispielsweise Werbemöglichkeiten für das eigene Fahrzeug angeboten (→ Auto-Werbung) und die Kosten hierfür mit der Werbeprämie für ein Zeitschriftenabonnement finanziert.


  Die rechtliche Seite


  Üblicherweise schließen Sie Verträge mit Vertragspartnern, die Sie zumindest namentlich kennen, über Produkte, die Sie gesehen haben, und zu Preisen, von denen Sie wissen, dass sie normalerweise gezahlt werden. Sie nehmen sich die Zeit, sich im Vorfeld über die verschiedenen Angebote zu informieren, und lassen sich von keinem Verkäufer unter Druck setzen.


  Genau in diesen Punkten unterscheidet sich die Abzocke von den „normalen“ Verträgen. Sie schließen Verträge mit Anbietern, die Ihnen bis dato meistens nicht bekannt waren. Sie haben keine Gelegenheit, das Produkt zu testen oder im Freundes- und Bekanntenkreis nach Erfahrungswerten zu fragen. Sie wissen nicht, welcher Betrag üblicherweise für das Produkt oder die Dienstleistung gezahlt wird und vertrauen dem Anbieter, dass es sich um ein Schnäppchen handelt. Ihnen werden Vertragsbestimmungen untergeschoben, die so lang oder so klein gedruckt sind, dass Sie dem Anbieter glauben, sie nicht lesen zu müssen. Mit Worten wie „Einmalige Gelegenheit“ wird Ihnen die Möglichkeit genommen, sich über verschiedene Angebote zu informieren. Sie handeln vertrauensselig und schnell und daher unüberlegt.


  
    1. Widerruf / Rückgabe


    Es ist leider ein weit verbreiteter Irrtum, dass Sie sich von jedem Vertrag innerhalb von zwei Wochen lösen können. Grundsätzlich ist jeder Vertrag einzuhalten, es sei denn, der Unternehmer zeigt sich kulant und räumt ein Umtausch- und Rückgaberecht ein. Bei bestimmten Vertriebsformen und Verträgen gibt es jedoch gesetzliche Ausnahmen, mit denen Ihnen eine Frist zum Widerruf innerhalb von zwei Wochen eingeräumt wird. Erfolgt die Belehrung erst nach Vertragsabschluss, beträgt die Frist einen Monat. Widerrufen Sie innerhalb dieser gesetzten Frist Ihre Willenserklärung, sind Sie nicht mehr an den Vertrag gebunden.

  


  Mit dieser Regelung sollen Menschen davor geschützt werden, an einen Vertrag gebunden zu bleiben, der mit einer Überrumpelung zustande kam. Zu den Verträgen, die widerrufen werden können, zählen alle Verträge, die an der Haustür oder in einer Privatwohnung abgeschlossen werden, die sog. Haustürgeschäfte. Dazu zählen auch Verkaufsgespräche am Arbeitsplatz, an einem Verkaufsstand auf der Straße oder bei Freizeitveranstaltungen. Der Widerruf ist jedoch dann ausgeschlossen, wenn die Ware direkt bezahlt und mitgenommen wird und der Preis unter 40 Euro liegt oder wenn der Vertreter zuvor bestellt worden ist. Die Frist beginnt, sobald der Kundin oder dem Kunden eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung in Textform – d. h. schriftlich oder als Download – ausgehändigt worden ist.


  Wenn Sie weder den Vertragspartner noch das bestellte Produkt sehen, können Sie ferner nach dem sog. Fernabsatzrecht widerrufen und Waren zurückgeben. Dabei handelt es sich um Verträge, die ausschließlich per Fernkommunikation abgeschlossen wurden, wie z. B. Verträge per Telefon, Telefax, Brief, Katalog oder übers Internet. Hierfür ist erforderlich, dass der Anbieter sein Geschäft regelmäßig per Fernabsatz betreibt. Das Widerrufs- und Rückgaberecht ist allerdings ausgeschlossen z. B. bei Pauschalreisen, Entsiegelung von Datenträgern, leicht verderblicher Ware und Tickets für Freizeitveranstaltungen. Bei Dienstleistungen erlischt das Widerrufsrecht erst, wenn der Vertrag mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ablauf der Frist vollständig erfüllt wurde.


  Die Möglichkeit, sich innerhalb von zwei Wochen von einem Vertrag durch Widerruf zu lösen, haben Sie auch dann, wenn Sie einen Vertrag über ein Verbraucherdarlehen, eine wiederkehrende Lieferung (→ Ratenlieferungsverträge) oder eine Finanzierungshilfe abgeschlossen haben. Die Darlehenssumme, z. B. der gesamte Kaufpreis, muss in diesen Fällen aber mehr als 200 Euro betragen und einen Kredit von mindestens drei Monaten vorsehen. Dazu zählen Verträge,


  
    	bei denen eine Ratenzahlung vereinbart wurde.


    	bei denen der Kaufvertrag mit einem Kreditvertrag verbunden wurde.


    	bei denen eine Finanzierungshilfe wie beim Mietkauf gewährt wurde.


    	bei denen zusammengehörende Sachen wie die Bände eines Lexikons nach und nach geliefert und ratenweise bezahlt werden sollen.


    	bei denen eine regelmäßige Lieferung gleichartiger Sachen, beispielsweise bei Zeitungsabonnements, vereinbart wurde.


    	die, wie z. B. bei einem Buchclub, die regelmäßige Abnahme von Ware vorsehen.


    	bei denen ein Teilzeit-Wohnrecht vereinbart wurde.

  


  Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen und beginnt erst, wenn der Unternehmer Ihnen die Widerrufsbelehrung in Textform (also schriftlich oder zumindest mit der Möglichkeit zum Download) zur Verfügung gestellt hat.


  2. Anfechtung wegen arglistiger Täuschung


  Hat ein Anbieter Ihnen falsche Versprechungen gemacht und haben Sie deswegen den Vertrag abgeschlossen, haben Sie unter Umständen die Möglichkeit, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten. Wichtig ist hierfür, dass Sie beweisen können, dass die Aussagen des Anbieters falsch waren. Schreiben Sie den Anbieter – möglichst per Einschreiben – an und erklären Sie die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (→ Musterbrief).


  3. Sittenwidrige Verträge


  Nicht selten sind Forderungen von Abzockern auch sittenwidrig. Sittenwidrig heißt, dass der Preis in keinem Verhältnis zum Wert der Leistung steht und der Anbieter eine geschäftliche Unerfahrenheit oder Mangel an Urteilsvermögen ausgenutzt hat. Sittenwidrige Verträge sind nichtig, d. h., Sie können sich vom Vertrag lösen, ohne mit einer Forderung des Anbieters konfrontiert zu werden.


  4. Verträge mit Minderjährigen


  Wenn Abzocker mit Minderjährigen Verträge schließen, haben Sie gute Chancen, dagegen vorzugehen. Denn hat eine minderjährige Person das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist sie nicht geschäftsfähig. Ein Vertragsschluss mit einem Kind unter sieben Jahren ist daher unwirksam. Vom 7. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind Minderjährige beschränkt geschäftsfähig. Dies bedeutet, dass die Verträge unwirksam sind, wenn sie nicht mit (vorheriger) Genehmigung oder (nachträglicher) Zustimmung der Eltern geschlossen wurden. Eine Ausnahme davon bilden nur solche Sachen, die Kinder und Jugendliche von dem Geld kaufen, das ihnen als Taschengeld genau zu diesem Zweck oder aber zu freier Verfügung überlassen wurde (sog. Taschengeldparagraf).


  
    5. Verjährungsfristen


    Für nahezu alle Rechtsgeschäfte gilt eine Verjährungsfrist von drei Jahren zum Ende des Jahres. Behauptet ein Anbieter, Sie sollen vor drei oder noch mehr Jahren eine Ware erhalten oder eine Leistung in Anspruch genommen und nicht bezahlt haben, empfiehlt es sich, prüfen zu lassen, ob die Forderung verjährt ist.


  


  Tipps gegen Abzocke


  
    	Gehen Sie zurückhaltend mit Ihren persönlichen Daten um.


    	Erhalten Sie einen Werbeanruf, verbitten Sie sich weitere Anrufe und legen am besten auf.


    	Lassen Sie sich nicht von Schlagwörtern wie „Gratis“, „Schnäppchen“ oder „Einmalige Gelegenheit“ einfangen. Umsonst gibt es nichts.


    	Bevor Sie einen Vertrag abschließen, prüfen Sie Angebote anderer Anbieter, auch wenn Sie in Eile sind.


    	Wollen Sie einen Vertrag abschließen, überprüfen Sie die vertraglich angebotene Leistung genau. Welchen Preis haben Sie für welche Leistung zu zahlen? Welche Zusatzkosten sind zu berücksichtigen?


    	Gehen Sie nicht in Vorleistung, wenn man Ihnen verspricht, das „große Geld zu machen“.


    	Schauen Sie sich den Anbieter näher an: Seien Sie vorsichtig, wenn er Ihnen namentlich nicht bekannt ist und nur über eine Postfachadresse verfügt oder seinen Sitz im Ausland hat.


    	Lesen Sie die Vertragsbedingungen (AGB), auch wenn sie noch so klein gedruckt sind.


    	Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht gründlich gelesen haben.


    	Lassen Sie sich sämtliche Vertragsunterlagen aushändigen.


    	Haben Sie einen Vertrag abgeschlossen, den Sie bereuen, lassen Sie prüfen, ob ein Widerrufsrecht besteht. Die Frist zum Widerruf beträgt im Regelfall zwei Wochen. Schnelles Handeln ist daher geboten.


    	Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge. Ist eine unrechtmäßige Abbuchung erfolgt, widersprechen Sie innerhalb von sechs Wochen gegenüber Ihrer Bank.


    	Füllen Sie bei Anbietern keine Überweisungsträger oder Wechsel aus.


    	Handeln Sie sofort, wenn Ihnen ein gerichtlicher Mahnbescheid zugestellt wird.


    	Sind Sie unsicher, wie Sie mit der Forderung eines Anbieters umgehen sollen, finden Sie bei den Verbraucherzentralen kompetente Ansprechpartner/innen.

    Die Beratungskräfte dort werden täglich mit gleich gelagerten Rechtsproblemen konfrontiert, können Ihren Fall gut einschätzen, Sie informieren und beraten und ggf. auch die außergerichtliche Korrespondenz mit der Gegenseite führen. Bei besonders schwierigen Fällen hilft Ihnen dort auch eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt. Im Anhang finden Sie die Adressen der Verbraucherzentralen in den einzelnen Bundesländern. Dort können Sie Anschrift und Telefonnummer der für Sie nächstgelegenen Beratungsstelle erfragen.


    	Suchen Sie einen freien Rechtsanwalt/eine Rechtsanwältin auf, fragen Sie am besten bereits bei der Terminvereinbarung nach den Kosten. Die Gebühr für eine erste Beratung ist auf 190 Euro zzgl. Auslagen und Mehrwertsteuer beschränkt; manchmal bieten Anwälte jedoch eine günstigere Beratung an.


    	Für eine Sofort-Hilfe finden Sie im Folgenden Musterbriefe, die Ihnen bei den meisten Abzockefällen weiterhelfen.

  


  
    Musterbriefe


    1. Widerruf bei Haustürgeschäften, Fernabsatzgeschäften, Verbraucherdarlehen, Versicherungsverträgen


    
      Absender:

      Michaela Muster

      Musterweg 1

      99999 Musterstadt


      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse



      
        Datum
      


      Widerruf des Vertrags mit der Nr. _________ vom ________

      Kundennummer: __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      hiermit widerrufe ich meine am __________ abgegebene Vertragserklärung betreffend _______________________ .


      Ich bitte Sie, mir den Widerruf schriftlich zu bestätigen, und habe mir für Ihre Antwort den __________ (Datum von heute + zwei Wochen) notiert.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    



    
      a) Geht es um eine Warenlieferung, können Sie bei noch nicht erhaltener Ware folgenden Passus ergänzen:


      
        Sollte die Lieferung trotz des Widerrufs erfolgen, werde ich die Annahme verweigern.
      

    


    
      b) Geht es um eine Warenlieferung, können Sie bei bereits erhaltener Ware folgenden Passus ergänzen:


      
        Die Ware werde ich an Sie zurückschicken.
      

    


    
      c) Haben Sie bereits eine Anzahlung geleistet, können Sie noch Folgendes einfügen:


      
        Die geleistete Anzahlung in Höhe von __________ Euro erstatten Sie mir bitte per Überweisung auf folgendes Konto mit der Nummer __________ bei der _______________Bank (BLZ _________ ) oder per Verrechnungsscheck.
      

    


    
      d) Haben Sie die zweiwöchige Widerrufsfrist verpasst, können Sie sich von Ihrer Vertragserklärung dennoch lösen, wenn die Widerrufsbelehrung fehlt oder fehlerhaft ist. Fügen Sie dann in das Anschreiben folgenden Passus ein:


      
        Der Widerruf erfolgt noch fristgemäß. Die zweiwöchige Widerrufsfrist hat noch nicht zu laufen begonnen, weil mir keine ordnungsgemäße Belehrung über das Widerrufsrecht zur Verfügung gestellt worden ist.
      

    


  


  
    2. Anfechtung wegen arglistiger Täuschung


    
      Absender:

      Martin Muster

      Musterstraße 99

      11111 Musterstedt


      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse


      
        Datum
      


      Anfechtung des Vertrags mit der Nr. ______ vom _______

      Kundennummer: __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      Sie haben mir wahrheitswidrig vorgespiegelt, dass __________. Allein aus diesem Grund habe ich einem Vertragsschluss zugestimmt.


      Ich fechte daher hiermit meine am __________ abgegebene Vertragserklärung betreffend __________ wegen arglistiger Täuschung an.


      Ich bitte Sie, mir die Anfechtung schriftlich zu bestätigen, und habe mir für Ihre Antwort den __________ (Datum von heute + zwei Wochen) notiert.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


    

  


  
    3. Ordentliche Kündigung


    
      Absender:

      Michaela Muster

      Musterweg 1

      99999 Musterstadt


      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse


      
        Datum
      


      Kündigung des Vertrags mit der Nr. _______ vom ________

      Kundennummer: __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      hiermit kündige ich den Vertrag mit der Nr. ______________ zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ich bitte Sie, mir die Kündigung schriftlich zu bestätigen, und habe mir für Ihre Antwort den __________ (Datum von heute + zwei Wochen) notiert.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


  


  
    4. Verträge mit Minderjährigen


    a) Rechnungsbetrag ist noch nicht bezahlt


    
      Absender:

      Martin Muster

      Musterstraße 99

      11111 Musterstedt


      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse



      
        Datum
      


      Vertragsschluss durch meine minderjährige Tochter/ meinen minderjährigen Sohn

      Rechnungs-Nr./Kunden-Nr. __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      mit Schreiben vom __________ machen Sie einen Betrag in Höhe von __________ Euro für __________ gegen meinen Sohn/meine Tochter geltend.


      Der angeblich mit Ihnen bestehende Vertrag wurde von meinem minderjährigen Sohn/meiner minderjährigen Tochter abgeschlossen. Ich habe weder in einen Vertragsabschluss eingewilligt, noch genehmige ich einen solchen Vertrag nachträglich. Eine Zahlung werde ich daher nicht vornehmen.


      Auch ist § 110 BGB, der sog. Taschengeldparagraf, nicht anwendbar, da dieser sich nur auf Bargeschäfte bezieht und nur solche Geschäfte erfasst, für die das Taschengeld normalerweise zur Verfügung gestellt wird. Hierzu zählt nicht die von Ihnen geltend gemachte unberechtigte Forderung. Eine Verletzung der Aufsichtspflicht liegt im Übrigen nicht vor.


      Ich bitte Sie, die Sach- und Rechtslage erneut zu prüfen und mir bis zum __________ (heutiges Datum + zwei Wochen) die Erledigung der Angelegenheit zu bestätigen.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


  


  
    b) Rechnungsbetrag ist schon bezahlt


    
      Absender:

      Michaela Muster

      Musterweg 1

      99999 Musterstadt



      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse



      
        Datum
      


      Vertragsschluss durch meine minderjährige Tochter/ meinen minderjährigen Sohn

      Rechnungs-Nr./Kunden-Nr. __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      am __________ schlossen Sie mit meiner minderjährigen Tochter/meinem minderjährigen Sohn einen Vertrag über ______________ und verlangten hierfür einen Betrag in Höhe von __________ Euro.


      Ich habe jedoch nicht in einen Vertragsabschluss eingewilligt und genehmige den Vertrag auch nicht nachträglich. § 110 BGB, der sog. Taschengeldparagraf, ist im Übrigen nicht anwendbar, da dieser nur solche Geschäfte erfasst, für die das Taschengeld normalerweise zur Verfügung gestellt wird. Hierzu zählt nicht der streitgegenständliche Vertrag.


      Ich bitte Sie, die Sach- und Rechtslage zu prüfen, und sehe der Erstattung des Kaufpreises bis zum _________ (heutiges Datum + zwei Wochen)auf folgendem Konto entgegen: _____________ (Kontonummer, Bankleitzahl, Name der Bank angeben).


      Die Ware werde ich umgehend nach Erhalt des Betrags an Sie übersenden/übergeben.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


  


  
    5. Internet-Abzocke


    a) gegenüber einer minderjährigen Person


    
      Absender:

      Martin Muster

      Musterstraße 99

      11111 Musterstedt



      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse



      
        Datum
      


      Ihre unberechtigte Forderung

      Rechnungs-Nr./Kunden-Nr. __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      mit Schreiben vom __________ machen Sie einen Betrag in Höhe von __________ Euro für die angebliche Inanspruchnahme einer Internet-Serviceleistung gegen mich/meinen Sohn/meine Tochter (entsprechende Alternative bitte auswählen) geltend.


      Der angeblich mit Ihnen bestehende Vertrag wurde von meinem minderjährigen Sohn/meiner minderjährigen Tochter abgeschlossen. Ich habe weder in einen Vertragsabschluss eingewilligt noch genehmige ich einen solchen Vertrag nachträglich.


      Auch ist § 110 BGB, der sog. Taschengeldparagraf, nicht anwendbar, da dieser sich nur auf Bargeschäfte bezieht und nur solche Geschäfte erfasst, für die das Taschengeld normalerweise zur Verfügung gestellt wird. Hierzu zählt nicht die von Ihnen geltend gemachte unberechtigte Forderung. Zudem liegt keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor.


      Nach Inaugenscheinnahme Ihrer Homepage habe ich festgestellt, dass der Preishinweis versteckt ist, offenbar in der Absicht, unentdeckt zu bleiben. Mein Sohn/ meine Tochter hat diesen nicht bemerkt. Es hat den Anschein, als werde die Leistung kostenlos angeboten. Weiter fehlt es an einer ausreichenden Widerrufsbelehrung. Den angeblich abgeschlossenen Vertrag fechte ich vorsorglich wegen arglistiger Täuschung an. Zudem widerrufe ich diesen Vertrag hilfsweise nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge. Höchst vorsorglich erkläre ich die Anfechtung wegen eines Irrtums über den Inhalt der abgegebenen Willenserklärungen, hilfsweise kündige ich fristlos.


      Von Drohungen mit einer unberechtigten Strafanzeige oder einer unzulässigen Eintragung dieser bestrittenen Forderung bei der Schufa sollten Sie Abstand nehmen, da ich mir ansonsten rechtliche Schritte vorbehalte.

      Eine Zahlung werde ich nicht vornehmen.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


  


  
    b) Internet-Abzocke gegenüber einer volljährigen Person


    
      Absender:

      Michaela Muster

      Musterweg1

      99999 Musterstadt


      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter

      Adresse



      
        Datum
      


      Ihre unberechtigte Forderung

      Rechnungs-Nr./Kunden-Nr. __________


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      mit Schreiben vom __________ machen Sie einen Betrag in Höhe von __________ Euro für die angebliche Inanspruchnahme einer Internet-Serviceleistung gegen mich geltend.


      Ich bin jedoch davon überzeugt, dass ich keinen – zumindest jedoch keinen kostenpflichtigen – Vertrag mit Ihnen abgeschlossen habe.


      Sollten Sie anderer Meinung sein, so weisen Sie mir bitte nach, wann und wie es zu einem Vertragsschluss gekommen sein soll und wie Sie mich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Fernabsatz belehrt und informiert haben.


      Nach Inaugenscheinnahme Ihrer Homepage habe ich festgestellt, dass der Preishinweis versteckt ist, offenbar in der Absicht, unentdeckt zu bleiben. Es hat den Anschein, als werde die Leistung kostenlos angeboten. Weiter fehlt es an einer ausreichenden Widerrufsbelehrung.


      Den angeblich abgeschlossenen Vertrag fechte ich vorsorglich wegen arglistiger Täuschung an. Zudem widerrufe ich diesen Vertrag hilfsweise nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge. Höchst vorsorglich erkläre ich die Anfechtung wegen eines Irrtums über den Inhalt der abgegebenen Willenserklärungen, hilfsweise kündige ich fristlos.


      Von Drohungen mit einer unberechtigten Strafanzeige oder einer unzulässigen Eintragung dieser bestrittenen Forderung bei der Schufa sollten Sie Abstand nehmen, da ich mir ansonsten rechtliche Schritte gegen Sie vorbehalte.


      Eine Zahlung werde ich nicht vornehmen.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


  


  
    6. Datenschutz



    a) Nutzung und Übermittlung der Daten zu Werbezwecken


    
      Absender:

      Martin Muster

      Musterstraße 99

      11111 Musterstedt


      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter oder öffentliche Stelle

      Adresse


      
        Datum
      


      Nutzung und Übermittlung meiner Daten


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      hiermit widerspreche ich der Nutzung oder Übermittlung meiner Daten zu Werbezwecken oder für die Markt- und Meinungsforschung gem. § 28 Abs. 4 BDSG*.


      Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)

    


    *BDSG = Bundesdatenschutzgesetz


  


  
    b) Auskunft über gespeicherte Daten


    
      Absender:

      Michaela Muster

      Musterweg1

      99999 Musterstadt



      Einschreiben mit Rückschein

      Anbieter oder öffentliche Stelle

      Adresse


      
        Datum
      


      Auskunft über gespeicherte Daten


      Sehr geehrte Damen und Herren,


      hiermit fordere ich Sie gem. § 34 BDSG auf, mir mitzuteilen, welche Daten zu meiner Person bei Ihnen gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung meiner Daten in Ihrem Unternehmen erfolgt. Teilen Sie mir ferner mit, woher die Daten stammen und an wen meine Daten weitergegeben worden sind. Ihrer Antwort sehe ich bis zum __________ (Datum von heute + zwei Wochen) entgegen.
Mit freundlichen Grüßen

      (Unterschrift)


    


  


  Service



    Verbraucherzentralen

    


  
    
      Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

      Paulinenstraße 47

      70178 Stuttgart

      Telefon: 07 11/66 91-10

      Telefax: 07 11/66 91-50

      www.verbraucherzentrale-bawue.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Bayern e.V.

      Mozartstraße 9

      80336 München

      Telefon: 089/5 39 87-0

      Telefax: 089/53 75 53

      www.verbraucherzentrale-bayern.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Berlin e.V.

      Hardenbergplatz 2

      10623 Berlin

      Telefon: 030/2 14 85-0

      Telefax: 030/2 11 72 01

      www.verbraucherzentrale-berlin.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.

      Templiner Straße 21

      14473 Potsdam

      Telefon: 03 31/2 98 71-0

      Telefax: 03 31/2 98 71-77

      www.vzb.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale des Landes Bremen e.V.

      Altenweg 4

      28195 Bremen

      Telefon: 04 21/1 60 77-7

      Telefax: 04 21/1 60 77-80

      www.verbraucherzentrale-bremen.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Hamburg e.V.

      Kirchenallee 22

      20099 Hamburg

      Telefon: 040/2 48 32-0

      Telefax: 040/2 48 32-290

      www.vzhh.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Hessen e.V.

      Große Friedberger Straße 13–17

      60313 Frankfurt/Main

      Telefon: 01805/97 20 10*

      Telefax: 069/97 20 10-40

      www.verbraucher.de
    

  *0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,42 €/ Minute aus dem Mobilfunknetz
  
  


  
    
      Neue Verbraucherzentrale in Mecklenburg und Vorpommern e.V.

      Strandstraße 98

      18055 Rostock

      Telefon: 03 81/2 08 70 50

      Telefax: 03 81/2 08 70 30

      www.nvzmv.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

      Herrenstraße 14

      30159 Hannover

      Telefon: 05 11/9 11 96-0

      Telefax: 05 11/9 11 96-10

      www.vzniedersachsen.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

      Mintropstraße 27

      40215 Düsseldorf

      Telefon: 02 11/38 09-0

      Telefax: 02 11/38 09-172

      www.vz-nrw.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.

      Seppel-Glückert-Passage 10

      55116 Mainz

      Telefon: 061 31/28 48-0

      Telefax: 061 31/28 48-66

      www.vz-rlp.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale des Saarlandes e.V.

      Trierer Straße 22

      66111 Saarbrücken

      Telefon: 06 81/5 88 09-0

      Telefax: 06 81/5 88 09-22

      www.vz-saar.de
    

  


  
    
      Verbraucherzentrale Sachsen e.V.

      Brühl 34–38

      04109 Leipzig

      Telefon: 03 41/69 62 90

      Telefax: 03 41/6 89 28 26
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Die Ratgeber der Verbraucherzentralen:

Unabhängig. Kompetent. Praxisnah.


Stets gut informiert mit den Ratgebern der Verbraucherzentrale – egal, ob es um Altersvorsorge, Geldanlage, Versicherungen, Energieeinsparungen für die eigenen vier Wände, gesunde Ernährung oder Ihre Rechte als Verbraucher geht. Über 100 aktuelle Bücher der Verbraucherzentrale bieten kompetenten und unabhängigen Rat. Damit Sie im Verbraucheralltag die richtige Entscheidung treffen.



Alle Bücher finden Sie unter www.vz-ratgeber.de
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